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Vorbemerkung zu drei Kurzexpertisen und einem 

Expertenworkshop am 19. Oktober 2011 in Berlin

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein Wirt-
schaftszweig, der kontinuierlich an Bedeutung 
gewinnt. Vor allem in Großstädten und Ballungs-
räumen arbeiten immer mehr Menschen in die-
sem Bereich, allerdings überdurchschnittlich  
häufi g als Soloselbstständige und in atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen. 

Dies hat den Gesprächskreis Sozialpolitik der 
Friedrich-Ebert-Stiftung dazu veranlasst, drei Ex-
pertisen zu den Möglichkeiten der Weiterent-
wicklung der sozialen Sicherung im Bereich der 
Kreativwirtschaft in Auftrag zu geben. 

Dr. Martin Rosemann und Dr. Andreas Koch 
haben das Thema Arbeitslosenversicherung in 
den Blick genommen, Prof. Dr. Karl-Jürgen Bie-
back den Bereich der Krankenversicherung und 
Prof. Dr. Uwe Fachinger bearbeitete Fragestell-
ungen rund um die Rentenversicherung. Diese 
Texte liegen nun vor und wir danken den Auto-
ren sehr herzlich für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit! 

Die Texte der Autoren bauen auf ihren in den 
Jahren 2010 und 2011 veröffentlichten Experti-
sen zur Weiterentwicklung der sozialen Sicherung 
im Allgemeinen auf. Wir verweisen in diesem Zu-
sammenhang auf die Publikationen „Sozialpoliti-
sche Probleme bei der Eingliederung von Selbstständi-
gen in die gesetzliche Rentenversicherung“, „Solo-
selbstständige in Deutschland“ sowie die Publika-
tion „Ausweitung des Pfl ichtversicherungskreises in 
der GKV“. Diese Texte sind im Rahmen der Reihe 
„WISO Diskurs“ erschienen und im Internet un-
ter der Adresse www.fes.de/wiso abrufbar.     

Am 19. Oktober 2011 fand in Berlin ein Ex-
pertenworkshop statt, bei dem die Ergebnisse der 
Expertisen zur Kultur- und Kreativwirtschaft dis-
kutiert wurden. Unter den Teilnehmenden waren 

Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der 
Kreativwirtschaft, von Verbänden, Gewerkschaf-
ten, den Medien, den Sozialkassen sowie Abgeord-
nete des Deutschen Bundestages. Es lassen sich 
drei Hauptlinien und vorgebrachte Argumente 
identifi zieren und in Stichworten nennen: 
– Frage der Abgrenzbarkeit: Zwar gibt es Defi ni-

tionen der Kultur- und Kreativwirtschaft, aller-
dings unterscheiden sich diese. So wird teilwei-
se eine Abgrenzung auf Basis der Wirtschafts-
zweige, teilweise auf Basis von Berufsgruppen 
vorgenommen. Auch die Autoren bzw. Teil-
nehmenden des Workshops sind stellenweise 
von unterschiedlichen Defi nitionen ausge-
gangen. Hinzu kommt, dass die Soloselbststän-
digen gerade auch in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft hinsichtlich ihrer sozioökonomi-
schen Lage eine höchst heterogene Gruppe 
darstellen.

– Frage der Entlohnung und Finanzierung: Zen-
tral war die Frage nach der Entlohnung von 
Soloselbstständigen in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft und der Bemessungsgrundlage für 
eine mögliche Beitragserhebung. So haben ein 
Drittel der in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
tätigen Menschen ein monatliches Nettoein-
kommen von weniger als 1.100 Euro. Dies wirft 
analog zur Diskussion um Mindestlöhne die 
Frage nach Mindesthonoraren im Rahmen 
 einer Honorarordnung für Tätigkeiten in der 
Kreativwirtschaft auf. Offen ist zudem, ob ein 
Beitrag des Auftraggebers für die Sozialversi-
cherung erhoben und wie dieser ggf. ausgestal-
tet werden kann. 

– Frage der Vereinbarkeit der Arbeitsweise und 
Erwerbsverläufe mit den Prinzipien der sozia-
len Sicherungssysteme. Hier wurden folgende 
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Punkte diskutiert: Wie können unstete Ein-
kommenssituationen – z. B. durch Auftrags-
fl auten – aufgefangen werden? Wie wird Ar-
beitslosigkeit defi niert und wie können in die-
sem Zusammenhang Mitnahmeeffekte verhin-
dert werden? 

Über diesen eher spezifi schen Fragen stehen 
grundsätzliche und systematische Abwägungen. 
Unstrittig war, dass eine bessere soziale Sicherung 
dieser Berufsgruppen zu mehr Unternehmens-
gründungen und wirtschaftlicher Dynamik füh-
ren kann. Ebenso stand die Frage im Raum, ob 
eine spezielle Weiterentwicklung der sozialen 
 Sicherung für Soloselbstständige in einzelnen 
Wirtschaftszweigen – beispielsweise in der Krea-
tivwirtschaft – hilfreich ist oder ob es sinnvoller 
ist, eine Regelung zu fi nden, die alle atypisch Be-
schäftigten und damit auch Soloselbstständige 
umfasst. Diese Ansicht wurde im Rahmen des 
 Expertenworkshops überwiegend vertreten.

Dies wirft die Frage auf, ob durch die Inte-
gration von Soloselbstständigen nicht überdurch-

schnittlich viele negative Risiken in die sozialen 
Sicherungssysteme geholt werden und dadurch 
Nachteile für die Stabilität der Sicherungssysteme 
entstehen könnten, sofern nicht gleichzeitig alle 
Selbstständigen integriert werden. 

Ohne Zweifel wird die Frage nach der Weiter-
entwicklung der sozialen Sicherungssysteme auf 
der politischen Agenda bleiben. Die gesellschaft-
lichen Veränderungen und der Wandel der Ar-
beitswelt – insbesondere die häufi ger geworde-
nen Wechsel zwischen unterschiedlichen, zuneh-
mend ausdifferenzierten Formen der Erwerbstä-
tigkeit – verlangen nach Änderungen in diesem 
Bereich. Wie dies geschehen kann und sollte, 
wird Gegenstand der fachlichen und politischen 
Auseinandersetzung bleiben. Wir freuen uns als 
Friedrich-Ebert-Stiftung, diese Diskussion weiter-
hin begleiten zu dürfen.  

Severin Schmidt 
Leiter des Gesprächskreises Sozialpolitik 

der Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.     
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1. Einleitung

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein zuneh-
mend wichtiger Faktor in der deutschen Wirt-
schaft. So belief sich der Umsatz der rund 238.000 
Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft 
im Jahr 2008 in Deutschland auf etwa 132 Mil-
liarden Euro und damit auf etwa 2,5 Prozent des 
BIP. 3,3 Prozent der Erwerbstätigen waren dort 
beschäftigt (Söndermann et al. 2009: 49). Die 
Zahl der Erwerbstätigen entwickelte sich in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft deutlich besser als 
in der Gesamtwirtschaft (Söndermann et al. 2009: 
47). Zugleich ist die Kultur- und Kreativwirtschaft 
ein zentraler Innovationstreiber auch für andere 
Branchen.

Die zunehmende Bedeutung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft ist Teil eines generellen Struk-
turwandels unserer klassischen Industriegesell-
schaft zu einer wissensbasierten Dienstleistungs-
gesellschaft. Dieser Strukturwandel geht mit einer 
zunehmenden Flexibilisierung von Erwerbsfor-
men einher. Hierzu gehört auch die Zunahme der 
Selbstständigkeit, die vor allem auf einen rasan-
ten Anstieg der Anzahl von Soloselbstständigen 
– also Unternehmerinnen und Unternehmer, die 
alleine (ohne weitere Beschäftigte) tätig sind – zu-
rückzuführen ist. Anfang dieses Jahrtausends hat 
die Zahl der Soloselbstständigen die der Selbst-
ständigen mit Beschäftigten überschritten. Ge-
rade in der Kultur- und Kreativwirtschaft ist diese 
Erwerbsform besonders ausgeprägt.

Im internationalen Vergleich weist Deutsch-
land bisher die Besonderheit auf, dass Selbststän-
dige bei den kollektiven Systemen sozialer Sicher-
heit überwiegend außen vor bleiben und somit 

grundsätzlich anders behandelt werden als ab-
hängig Beschäftigte. Die zunehmende Bedeutung 
von Soloselbstständigen und die Veränderung der 
Selbstständigenstruktur insgesamt wirft jedoch 
die Frage nach einer stärkeren Einbeziehung die-
ser Erwerbsform in die Sozialversicherungssys-
teme auf. Grundsätzlich wurde diese Fragestel-
lung mit Blick auf die drei zentralen Sozialver-
sicherungen bereits in Bieback (2011a) für die 
Kranken- und Pfl egeversicherung, Fachinger/
Frankus (2011) für die Gesetzliche Rentenversi-
cherung sowie Koch et al. (2011) für die Arbeits-
losenversicherung diskutiert.

Die vorliegende Kurz-Expertise wirft nun 
noch einmal einen Blick auf die von der Erwerbs-
form der Soloselbstständigkeit besonders stark 
geprägte Kultur- und Kreativwirtschaft und be-
leuchtet die sozioökonomische Situation der So-
loselbstständigen in diesem Wirtschaftsbereich 
auch in Abgrenzung zu den Soloselbstständigen 
in anderen Branchen, untermauert durch exem-
plarische Auswertungen des Mikrozensus für das 
Jahr 2008 (Kapitel 2). Anschließend werden aus-
gehend von dem von Schmid (2008, 2009, 2010, 
2011) entwickelten Konzept der Arbeitsversiche-
rung (Kapitel 3) sowie von dem bereits in Koch 
et al. (2011) ermittelten und in Kapitel 2 für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft verdeutlichten 
Handlungsbedarf konkrete Vorschläge für die 
Weiterentwicklung der bisherigen gesetzlichen 
Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsver-
sicherung unter Einschluss der Selbstständigen 
entwickelt (Kapitel 4).
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2.1 Merkmale der Kultur- und 
 Kreativwirtschaft

Die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft 
in Deutschland – wie auch in vielen anderen In-
dustrieländern – dokumentiert sich nicht nur in 
ihren signifi kanten Anteilen an Beschäftigung, 
Wertschöpfung und Wachstum (siehe oben), son-
dern auch in der Rolle, die ihr vielfach als „Mul-
tiplikator“ oder als „Saatbeet“ für Innovationen 
und die Durchsetzung neuer gesellschaftlicher 
oder technologischer Trends zugeschrieben wird 
(vgl. z. B. Georgieff et al. 2008; Handke 2007; 
Müller et al. 2008). Die positiven Erwartungen 
beziehen sich dabei sowohl auf diesen Wirt-
schaftsbereich selbst (direkte Effekte) als auch auf 
indirekte Effekte auf andere Branchen, insbeson-
dere innerhalb des Dienstleistungssektors. Ein 
Teil dieses Bedeutungszuwachses wird auch getra-
gen bzw. untermauert von einer steigenden An-
zahl (wirtschafts-)politischer Programme zur För-
derung und Unterstützung dieses Wirtschaftsbe-
reiches – sei es auf nationaler Ebene, in einzelnen 
Bundesländern oder auch in den Städten (vgl. 
jüngst z. B. Beckenbach/Daskalakis 2011; Fritsch 
2010 oder Söndermann 2010).

Ein zentrales Merkmal der gängigen Defi ni-
tionen und Abgrenzungen der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft ist die außerordentliche Heteroge-
nität der darin zusammengefassten Branchen 
bzw. der ausgeführten Tätigkeiten. Hinzu kommt 
eine Heterogenität der Defi nitionen und Abgren-
zungen selbst, wie dies etwa Wiesand (2006) oder 
Mundelius (2009) zeigen. Im Hinblick auf inhalt-
liche Analysen, wie sie hier durchgeführt werden, 
wirft das Schwierigkeiten auf, da die Beschäfti-
gungsformen und weitere Merkmale der spezifi -

schen Tätigkeiten in dem Wirtschaftsbereich teils 
schon stark durch die Zugehörigkeit zu einem be-
stimmten Teilbereich der Kultur- und Kreativwirt-
schaft bestimmt sind.2 Neben der in zahlreichen 
Studien verwendeten Abgrenzung anhand der 
Systematik der Wirtschaftszweige und damit  einer 
unternehmens- bzw. betriebsorientierten sekto-
ralen Gliederung der Wirtschaft (vgl. z. B. Sönder-
mann 2009, 2010), wird von anderen Autorinnen 
und Autoren auch eine Abgrenzung nach Berufs-
gruppen verwendet (z. B. Florida 2002, 2004; 
Fritsch/Stützer 2007 oder Wedemeier 2010), der 
wir auch in der vorliegenden Expertise folgen 
werden.

Dafür spricht aus methodischer Sicht, dass 
die hier zu betrachtenden Soloselbstständigen 
eher als Personen denn als Unternehmen oder 
Betriebe zu untersuchen sind – die Systematik der 
Wirtschaftszweige ist jedoch für Unternehmen 
und Betriebe als wirtschaftende Einheiten konzi-
piert. Abgesehen von den Schwierigkeiten der 
 Erfassung von Wirtschaftszweigen bei Personen 
(Soloselbstständigen) ist auch zu erwarten, dass 
eine Zuordnung zu einem Beruf verlässlichere 
und sinnvollere Ergebnisse liefert. Aus inhaltli-
cher Sicht spricht weiterhin für eine berufsbezo-
gene Abgrenzung, dass bei einer Betrachtung der 
Kultur- und Kreativwirtschaft insbesondere die 
ausgeführten Tätigkeiten von Bedeutung sind. 
Eine Betrachtung auf Unternehmensebene blen-
det den Aspekt aus, dass in einem Unternehmen 
oder Betrieb aus dem Bereich der Kultur- und 
 Kreativwirtschaft bei weitem nicht alle dort täti-
gen Personen auch kreativ arbeiten müssen.

In Anlehnung an die Arbeiten Floridas (2002, 
2004) und Fritsch/Stützer (2007) werden auf Basis 
der Internationalen Standardklassifi kation der 

2. Arbeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft – ein kurzer Überblick

2 Die folgenden Analysen der Daten des Mikrozensus werden diese große Heterogenität der Branche verdeutlichen und zugleich versu-
chen, gemeinsame Merkmale des Wirtschaftsbereiches herauszustellen.
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Berufe (ISCO 88) drei zentrale Teilbereiche der 
Kultur- und Kreativwirtschaft (für eine genaue 
Darstellung der Berufe siehe Tabelle A im An-
hang) unterschieden:
– Die sogenannten Hochkreativen umfassen im 

Wesentlichen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sowie Lehrkräfte, die weitgehend 
durch hohe Bildungsabschlüsse und einen ho-
hen Grad an Eigenständigkeit in ihren Tätig-
keiten charakterisiert sind.

– Unter den Creative Professionals werden insbe-
sondere hochspezialisierte, teils leitende Fach-
kräfte verschiedener Berufsgruppen zusam-
mengefasst, die ebenfalls durch einen gewissen 
Grad an Autonomie in ihren Tätigkeiten ge-
prägt sind.

– Schließlich sind verschiedene Berufsgruppen 
aus dem künstlerischen, sportlichen und Un-
terhaltungsbereich als so genannte Bohemiens 
zusammengefasst. Dieser Bereich entspricht 
der Kulturwirtschaft im engeren Sinne.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein Wirt-
schaftsbereich mit besonderen Merkmalen in Be-
zug auf die Beschäftigung. Die Fokussierung der 
dort tätigen Personen auf kreative oder „kultur-
schaffende“ Tätigkeiten schlägt sich in den Ar-
beitsformen, den Arbeitsweisen und in anderen 
qualitativen Aspekten der Arbeit nieder: Selbst-
ständige oder zumindest in vielen Bereichen 
selbstständig organisierte Arbeit – und damit 
auch Soloselbstständigkeit – spielen eine wichtige 
Rolle. Aber auch atypische Beschäftigung und – 
vor allem im kulturellen Bereich – prekäre Arbeit 
mit unter anderem niedrigen Löhnen, unsiche-
ren Beschäftigungsverhältnissen und geringen 
Regulierungsgraden sind wichtige Merkmale wei-
ter Teile der Kultur- und Kreativwirtschaft. So 
sind beispielsweise in den darstellenden Künsten 
85 Prozent der dortigen Jobs nicht existenzsi-
chernd (Pfaller 2010: 3).

Dabei wird jedoch auch auf die besonderen 
Rahmenbedingungen der Arbeitsformen und der 
Beschäftigungsqualität in diesem Wirtschaftsbe-
reich hingewiesen: Durch das Aufeinandertreffen 
von hoher Bildung und künstlerisch-kreativen 
Motivationen vermischen sich „wirtschaftliche 

Armutsrisiken mit subjektiven Autonomiegewin-
nen“ und es entstehe eine „Prekarisierung auf 
 hohem Niveau“ (Manske/Merkel 2009: 295, in 
diesem Sinne auch Candeias 2008). Somit ist also 
gerade in der Kultur- und Kreativwirtschaft eine 
gewisse Ambivalenz zwischen selbstständiger Tä-
tigkeit (i.w.S.) gleichsam als conditio sine qua non 
kreativer und künstlerischer Tätigkeiten einer-
seits und selbstständigen Tätigkeiten (i.e.S.) als 
Folge ökonomischer und gesellschaftlicher Zwän-
ge (z. B. den allfälligen Kürzungen in den Kulture-
tats oder den Tendenzen zum Outsourcing auch 
bei wissensintensiven/kreativen Tätigkeiten) und 
damit als potenziell prekäre Arbeitsverhältnisse 
festzustellen.

Wie sich dies in der Bedeutung selbststän-
diger Tätigkeiten im Spiegel der Daten des Mikro-
zensus niederschlägt, was dies hinsichtlich der 
sozioökonomischen Situation von Soloselbst-
ständigen in diesem Wirtschaftsbereich bedeutet 
und welche Folgerungen daraus hinsichtlich der 
sozialen Absicherung dieser Beschäftigten zu zie-
hen sind, wird im Folgenden herausgearbeitet.

2.2 Bedeutung der Soloselbstständigkeit   
 in der Kultur- und Kreativwirtschaft

Im Folgenden wird anhand eigener Auswer-
tungen des Mikrozensus für das Jahr 2008 darge-
stellt, welche Bedeutung die Soloselbstständigkeit 
in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutsch-
land hat und wie sich die sozioökonomische Situ-
ation der Soloselbstständigen in dieser Branche 
darstellt. Wie bereits in unserer grundlegenden 
Studie zur Soloselbstständigkeit beschrieben und 
dargestellt (vgl. Koch et al. 2011: 10f.), eignet sich 
als amtliche Datenquelle für eine Analyse der 
 Soloselbstständigkeit in Deutschland vor allem 
der Mikrozensus. Für die im Folgenden vorgestell-
ten Daten und Ergebnisse hatten wir beim Statis-
tischen Bundesamt auf dem Wege des Fernrech-
nens Zugriff auf die Daten des Mikrozensus für 
das Jahr 2008. Dort lässt sich sowohl die Kultur- 
und Kreativwirtschaft nach dem oben dargestell-
ten Verfahren identifi zieren als auch die Solo-
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selbstständigkeit von anderen Beschäftigungsfor-
men abgrenzen.3

Wie oben bereits geschildert, betrachten wir 
im Folgenden die drei auch bei Fritsch/Stützer 
(2006) und in weiten Teilen auf Florida (2004) 
 basierenden Gruppen von Beschäftigten in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft: die so genannten 
Hochkreativen, die Creative Professionals und 
die Bohemiens.4

Tabelle 1 zeigt, dass Soloselbstständigkeit vor 
allem im Bereich der Kulturwirtschaft im engeren 
Sinne (Bohemiens) von großer Bedeutung ist. Na-
hezu 45 Prozent aller Erwerbstätigen können dort 
dieser Beschäftigungsform zugerechnet werden, 
während in den anderen Bereichen der Kultur- 
und Kreativwirtschaft die Soloselbstständigkeit 

nicht von vergleichbarer Bedeutung ist. In Rela-
tion zur Gesamtwirtschaft sind diese Quoten 
dennoch weit überdurchschnittlich – beträgt der 
Anteil Soloselbstständiger doch insgesamt in 
Deutschland nur 6,0 Prozent und derjenige der 
Selbstständigen mit Beschäftigten 4,7 Prozent 
(vgl. Kelleter 2009: 1205). Die Anteile von Frauen 
unter den Soloselbstständigen liegen mit 44,1 Pro-
zent unter den Bohemiens am höchsten, am 
niedrigsten sind sie unter den Creative Profes-
sionals (35,6 Prozent), im Gesamtdurchschnitt 
der Kultur- und Kreativwirtschaft liegt ihr Anteil 
bei 38,7 Prozent. Im Vergleich zur Gesamtwirt-
schaft (36,6 Prozent) sind die Unterschiede allen-
falls in den Teilbranchen signifi kant (Koch et al. 
2011: 22).

3 Für eine Kurzbeschreibung des Mikrozensus und seine Eignung zur Analyse der Soloselbstständigkeit vgl. Koch et al. (2011: 10f.) oder 
Kelleter (2009). Für grundlegende Angaben zum Mikrozensus vgl. Statistisches Bundesamt (2009).

4 Eine Untersuchung der sozioökonomischen Situation der Soloselbstständigen in dieser tiefen Gliederung ist aus Geheimhaltungspfl ich-
ten (aufgrund geringer Fallzahlen) leider nicht möglich. An den entsprechenden Stellen werden Zahlen für die gesamte, hier defi nierte 
Kultur- und Kreativwirtschaft präsentiert.

Quelle: Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen.

Tabelle 1:

Beschäftigung und Soloselbstständigkeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft

 Soloselbstständige (Anzahl) Erwerbstätige insgesamt Anteil der 
Soloselbstständigen an 

allen Erwerbstätigen der 
Branche (in %)

Hochkreative 341.246 4.385.809 7,8

Creative Professionals 832.978 8.369.384 10,0

Bohemiens 249.115 557.782 44,7

Kultur- und Kreativwirtschaft 
insgesamt

1.423.339 13.312.975 10,7
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Bezüglich der schulischen Bildung von Soloselbst-
ständigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
(Abbildung 1) ist zunächst festzustellen, dass die 
Anteile von Soloselbstständigen mit höheren Bil-
dungsabschlüssen (Abitur oder Fachhochschul-
reife) mit 63,0 Prozent nochmals deutlich über 
dem Durchschnitt aller Soloselbstständigen von 
gut 46 Prozent liegen (vgl. Koch et al. 2011: 25). 
Besonders hoch liegen diese Anteile in den Grup-
pen der Hochkreativen (89 Prozent) und der Bohe-
miens (79,5 Prozent). Die Bildungsstruktur unter 
den Creative Professionals kommt derjenigen in 
der Gesamtheit der Soloselbstständigen am nächs-
ten (vgl. Koch et al. 2011: 25). Ähnliches wie für 
die Schulbildung der Soloselbstständigen gilt 
auch für die Berufl ichen Abschlüsse (Abbildung 
2). Gegenüber der Gruppe der Soloselbstständi-
gen insgesamt weisen diejenigen in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft insgesamt ein deutlich hö-
heres Bildungsniveau auf. So liegt der Anteil der 

Soloselbstständigen mit Universitäts- oder Fach-
hochschulabschluss in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft insgesamt mit 43,1 Prozent um fast 
15 Prozentpunkte höher als im Gesamtdurch-
schnitt der Soloselbstständigen (vgl. Koch et al. 
2011: 26) und unter den Hochkreativen und 
 Bohemiens liegen die Quoten mit 74,3 bzw. 
54,4 Prozent nochmals deutlich höher. In weiten 
Teilen der Kultur- und Kreativwirtschaft ist aber 
auch die im Gesamtbereich der Soloselbststän-
digen festzustellende Spreizung der Berufsab-
schlüsse zu konstatieren (vgl. Koch et al. 2011: 
26): So ist der Anteil derjenigen Soloselbststän-
digen, die als höchsten Ausbildungsabschluss 
eine Lehre haben, in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft mit 45,7 Prozent etwa dem Wert der Ge-
samtwirtschaft (43 Prozent) vergleichbar – im Be-
reich der Creative Professionals fällt aber der ex-
trem hohe Anteil dieser Gruppe (59,1 Prozent) 
ins Auge. 

Quelle: Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen.

Abbildung 1:

Schulische Bildung von Soloselbstständigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft
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2.3 Sozioökonomische Situation der 
 Soloselbstständigen in der 
 Kultur- und Kreativwirtschaft

Besonders wichtig für eine Bewertung der Not-
wendigkeit der sozialen Sicherung von Soloselbst-
ständigen sind Angaben zu deren sozioökono-
mischer Situation. Im Folgenden wird diese spe-
ziell anhand ausgewählter Ergebnisse des Mikro-
zensus speziell für den Bereich der Kultur- und 
Kreativwirtschaft dargestellt.5

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, 
dass auch in der Kreativwirtschaft relativ hohe 
Anteile der Soloselbstständigen ihre Tätigkeiten 
nur in Teilzeit ausführen (Tabelle 2). Unter den 
männlichen Soloselbstständigen sind dies knapp 
20 Prozent, unter den weiblichen aber fast 50 Pro-
zent. Für die Betrachtung der sozioökonomischen 
Situation ist die Berücksichtigung dieses Umstan-
des unerlässlich, da der Beschäftigungsumfang 
sich deutlich auf das Einkommen auswirkt.

Quelle: Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen.

Abbildung 2:

Berufl iche Abschlüsse von Soloselbstständigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft
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5 Obwohl auch hier nicht nur Unterschiede zwischen der Kultur- und Kreativwirtschaft und der Gesamtwirtschaft zu erwarten sind, son-
dern auch eine deutliche interne Differenzierung innerhalb der heterogenen Kultur- und Kreativwirtschaft selbst, erlaubt die Datenlage 
eine derart differenzierte Herangehensweise nicht. Aufgrund von Geheimhaltungspfl ichten, die sich aus geringen Fallzahlen ergeben 
(die im Übrigen aufgrund des Stichprobencharakters des Mikrozensus auch Probleme hinsichtlich der Repräsentativität erwarten ließen), 
können die entsprechenden Zahlen zu den Einkommensverhältnissen und weiteren sozioökonomischen Merkmalen nicht für die ein-
zelnen Bereiche der Kultur- und Kreativwirtschaft veröffentlicht werden. Für nähere Erläuterungen zu den im Mikrozensus erfassten 
Einkommen vgl. Koch et al. (2011: 35).
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Abbildung 3 zeigt, dass mehr als ein Drittel der in 
der Kultur- und Kreativwirtschaft tätigen Solo-
selbstständigen mit monatlichen Einkommen 
von weniger als 1.100 Euro auskommen muss. 
Zwar liegen diese Werte insbesondere bei den 
Vollzeit tätigen Männern mit 22 Prozent deutlich 
niedriger, vor allem bei Teilzeit tätigen und dort 
besonders unter den weiblichen Soloselbststän-

digen gehören aber mehr als zwei Drittel dieser 
Einkommensklasse an. Hohe Einkommensklas-
sen sind demgegenüber mit insgesamt weniger 
als 20 Prozent vertreten. Frauen sind hier durch-
weg schlechter vertreten als Männer.

Verglichen mit anderen Berufen bzw. Bran-
chen liegen die Soloselbstständigen in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft hinsichtlich der Einkom-

Quelle: Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen.

Angegeben sind monatliche Nettoeinkommen.

Abbildung 3:

Einkommensverteilungen Soloselbstständiger in der Kultur- und Kreativwirtschaft
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Quelle: Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen.

Tabelle 2:

Vollzeit- und Teilzeittätigkeiten von Soloselbstständigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft

Anzahl Vollzeittätige Anzahl Teilzeittätige Anteil Vollzeittätige

Männer 625.940 155.024 80,1%

Frauen 261.694 240.901 52,1%
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mensverteilung damit insgesamt im Mittelfeld. 
Allerdings muss hier bedacht werden, dass durch 
die aufgrund der Datenlage notwendige Zusam-
menfassung der sehr heterogenen Berufsgruppen 
(siehe Tabelle A im Anhang) Unterschiede inner-
halb der Kultur- und Kreativwirtschaft nicht be-
rücksichtigt werden können. So ist davon aus-
zugehen, dass die Einkommensverteilung unter 
den Bohemiens ein anderes Muster aufweist als 
diejenige unter den Hochkreativen.

Die formale Schulbildung hat – wie Abbil-
dung 4 zeigt – einen geringeren Einfl uss auf die 
Einkommensverteilung unter den Soloselbststän-
digen als das Geschlecht. Lediglich unter den 
Vollzeit tätigen Soloselbstständigen mit Hoch-
schulabschluss sind die Anteile von Personen in 

unteren Einkommensklassen deutlich geringer 
und gleichzeitig diejenigen in hohen Einkom-
mensklassen höher. Dies deutet darauf hin, dass 
in diesem Bereich eher die Erfahrung als die for-
male Qualifi kation eine Rolle spielt für die Höhe 
des Einkommens. Ähnliches ist auch hinsichtlich 
der berufl ichen Abschlüsse zu beobachten (Ergeb-
nisse nicht berichtet), wo die Unterschiede hin-
sichtlich der Einkommensverteilungen zwischen 
Soloselbstständigen mit verschiedenen berufl i-
chen Abschlüssen keine großen Streuungen auf-
weisen.

In unserer vorangegangenen Expertise zur 
Soloselbstständigkeit (Koch et al. 2011: 38f.) wur-
de bereits darauf hingewiesen, dass Soloselbst-
ständige häufi ger weitere Einkommen beziehen 

Quelle: Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen.

Abbildung 4:

Einkommensverteilungen Soloselbstständiger in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
nach Schulabschlüssen
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als abhängig Beschäftigte. Dies trifft auch für die 
Soloselbstständigen in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft zu, wo der Anteil derjenigen, die ne-
ben dem Einkommen aus ihrer Haupttätigkeit 
(hier: der Soloselbstständigkeit) über mindestens 
ein weiteres Einkommen verfügen, mit knapp 
18 Prozent noch etwas über dem Niveau bei den 
Soloselbstständigen insgesamt liegt (vgl. Koch et 
al. 2011: 39). Abbildung 5 zeigt in diesem Zusam-
menhang, dass der Bezug weiterer Einkommen 
vor allem dann eine Rolle spielt, wenn insgesamt 
ein höheres Einkommen erzielt wird bzw. wenn 
die Haupttätigkeit nur in Teilzeit ausgeführt wird. 

Oder anders gesagt: mit einer Soloselbstständig-
keit allein sind in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft höhere Einkommen unwahrscheinlicher 
als mit zumindest einer Nebentätigkeit.

Vor dem Hintergrund dieser und weiterer Er-
kenntnisse aus der wissenschaftlichen Literatur 
werden im Folgenden die Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen für eine Absicherung Solo-
selbstständiger gegen Arbeitslosigkeit dargelegt 
und es wird ein Konzept für eine Arbeitsversiche-
rung für die Gruppe der Selbstständigen vorge-
stellt und erörtert.

Quelle: Mikrozensus 2008, eigene Berechnungen.

Abbildung 5:

Bedeutung von Nebeneinkommen bei Soloselbstständigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft

0 %

un
te

r 1
.1

00
 €

un
te

r 1
.1

00
 €

üb
er

  2
.9

00
 €

üb
er

  2
.9

00
 €

1.
10

0 
– 

2.
90

0 
€

1.
10

0 
– 

2.
90

0 
€

20 %

60 %

40 %

80 %

10 %

30 %

70 %

50 %

90 %

100 %

Bezug weiterer 
Einkommen

kein Bezug anderer
Einkommen

Vollzeit Teilzeit

Angegeben sind monatliche Nettoeinkommen.



15

WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

Das Konzept der Arbeitsversicherung, oder auch 
Beschäftigtenversicherung, beruht im Wesentli-
chen auf Arbeiten von Schmid (z. B. Schmid 2008, 
2009, 2010, 2011). Die Grundidee des Konzepts 
besteht darin, die bisherige gesetzliche Arbeits-
losenversicherung in mehrfacher Hinsicht wei-
terzuentwickeln, wobei die Versicherungsbedarfe 
und Versicherungsleistungen an die sich während 
des Erwerbslebens verändernden Bedürfnisse an-
gepasst werden sollen (so genannte Lebenslauf-
orientierung):
(1) Das erweiterte Versicherungskonzept berück-
sichtigt gemäß der Lebenslauforientierung insbe-
sondere Risiken beim Übergang von einem Zu-
stand zum anderen, beispielsweise von der Voll-
zeit- zur Teilzeitbeschäftigung, von der abhängi-
gen Beschäftigung zur Selbstständigkeit, von der 
Beschäftigung in den Ruhestand. 
(2) Gegenstand eines solch erweiterten Versiche-
rungskonzepts ist folglich nicht mehr nur der 
vollständige Einkommensverlust in Folge von 
 Arbeitslosigkeit, sondern auch die Einkommens-
volatilität, beispielsweise in Folge von Auftrags-
einbrüchen, der Aufnahme eines alternativen 
(zumindest vorübergehend schlechter bezahlten) 
Beschäftigungsverhältnisses oder der Pfl ege eines 
Angehörigen.6

(3) Neben fi nanzielle Versicherungsleistungen tre-
ten auch während der Beschäftigungsphasen ver-
stärkt nicht-fi nanzielle Versicherungsleistungen 
in Form von Fortbildungs- und Qualifi zierungs-
maßnahmen mit dem Ziel des Erhalts und der 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit.7

(4) Die Versicherungspfl icht wird auf möglichst 
alle Erwerbstätigen ausgedehnt.

Die zentrale Begründung für dieses Konzept be-
steht in der zunehmenden Flexibilisierung der 
Arbeitswelt. Insgesamt ist nur noch knapp ein 
Drittel der erwerbsfähigen Bevölkerung in einem 
so genannten Normalarbeitsverhältnis (unbefris-
tete abhängige Vollzeitbeschäftigung) tätig (vgl. 
z. B. Wingerter 2009: 1.083). Ebenso wie die Solo-
selbstständigkeit haben befristete Beschäftigung, 
Leih- oder Zeitarbeit sowie vor allem Teilzeit-
beschäftigung insbesondere in Folge der zuneh-
menden Erwerbsbeteiligung von Frauen zuge-
nommen (Schmid 2010). Zugleich haben die 
Übergänge zwischen alternativen Beschäftigungs-
formen sowie zwischen Phasen der Beschäftigung 
und der Beschäftigungslosigkeit zugenommen. 
Durch veränderte Beschäftigungsformen in Ver-
bindung mit einem strukturellen Wandel unserer 
klassischen Industriegesellschaft zu einer wissens-
basierten Dienstleistungsgesellschaft haben zu-
dem die Einkommensrisiken im Lebensverlauf 
zugenommen (Schmid 2008). Dies betrifft gerade 
auch Soloselbstständige im Bereich der Kultur- 
und Kreativwirtschaft, wo „…Arbeitsleistungen 
nicht unmittelbar bewertet werden können, weil 
der Wert der Leistung ungewiss ist und mögli-
cherweise erst nach zehn Jahren entdeckt wird 
…“ (Schmid 2010: 340).

Mit dem Konzept der Arbeitsversicherung 
soll diese Entwicklung nicht zurückgedreht wer-
den, vielmehr wird sie als Ausdruck und in Tei-
len auch als Motor einer sich dynamisch ent-
wickelnden Volkswirtschaft wahrgenommen 
(Schmid 2011). Zudem sind veränderte Erwerbs-
formen häufi g selbst gewählt; im Falle der Teil-
zeitbeschäftigung mit dem Ziel der Vereinbarkeit 

3. Ansatzpunkte des Konzepts der Arbeitsversicherung

6 Das bereits bestehende Kurzarbeitergeld ist ein Beispiel und Teil eines solchen Versicherungskonzeptes. In Dänemark sind Vollzeitbe-
schäftigte nicht nur gegen Arbeitslosigkeit abgesichert, sondern auch gegen Teilzeitarbeitslosigkeit im Fall unfreiwilliger Teilzeitbeschäf-
tigung oder im Fall der Arbeitszeitverkürzung wegen Kindererziehung und Weiterbildung (Schmid 2010).

7 Auch hier bestehen mit den Qualifi zierungselementen im Rahmen des Kurzarbeitergeldes bereits erste Ansätze.
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von Familie und Beruf. Dies gilt insbesondere im 
Fall der Selbstständigkeit, bei der Befragungen 
zeigen, dass sogar weniger Personen selbstständig 
sind, als es eigentlich wollen (Schmid 2011). Al-
lerdings sind die Präferenzen für unterschiedliche 
Erwerbsformen auch abhängig vom Lebensalter 
(vgl. z. B. Bartelheimer 2005).

Das Konzept der Arbeitsversicherung verfolgt 
vielmehr das Ziel im Sinne der übergreifenden 
Idee der „Flexicurity“ (Keller/Seifert 2008), diese 
zunehmende Flexibilität auf der einen Seite mit 
mehr Sicherheit auf der anderen Seite zu verbin-
den. Dadurch soll zugleich die Bereitschaft ge-
fördert werden, riskante Entscheidungen zu tref-
fen, die wegen Risikoaversion sonst nicht getrof-
fen würden (Schmid 2009). Beispielsweise han-
delt es sich um die Entscheidung für eine 
Qualifi zierung, die höhere Einkommenspoten-
ziale zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht, 
oder um die Entscheidung für die Aufnahme 
 einer selbstständigen Tätigkeit. Dabei ist die Wahl 
eines mit größeren Risiken behafteten Weges 
nicht nur aus langfristiger individueller Sicht op-
timal, sondern auch aus volkswirtschaftlicher 
und gesamtgesellschaftlicher Perspektive. Dies ist 
der Fall, weil beispielsweise Investitionen in das 
Humankapital wachstumsfördernd sind, die Auf-
nahme einer Selbstständigkeit häufi g zur Schaf-
fung weiterer Arbeitsplätze führt oder eine höhe-

re Mobilität am Arbeitsmarkt generell mit einer 
höheren Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes 
für Arbeitslose verbunden ist (vgl. zum Beispiel 
Emmerich et al. 2000 und Eichhorst 2007). Staat-
liche Sozialversicherungssysteme setzen hierbei 
wesentliche Anreize, weil gegen Verlustgefahren 
abgesicherte Individuen eine größere Bereitschaft 
zeigen, riskante Investitionen zu tätigen, und so-
mit eine Absicherung solcher Risiken durch staat-
liche Systeme (Steuern oder Abgaben) wachs-
tumsfördernde Effekte hat (Schmid 2009).8

Um die Rolle der Arbeitslosenversicherung 
als aktives Instrument der Arbeitsmarktpolitik zu 
stärken und die Bereitschaft zum innovativen 
 Risiko zu erhöhen, schlägt Schmid (2008, 2009, 
2010, 2011) als wesentliche Konkretisierung sei-
ner Überlegungen zur Arbeitsversicherung eine 
Teilung der Beiträge vor. Dabei würde ein Teil 
des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung in ein 
so genanntes „Persönliches Entwicklungskonto 
(PEK)“ angelegt.9 Die Konten können insbeson-
dere für Weiterbildung, zum Ausgleich reduzier-
ter Arbeitszeiten und zur Überbrückung gemin-
derter Verdienste verwendet werden (Schmid 
2010: 347).10

Wir greifen diesen Vorschlag im Kontext un-
serer Überlegungen zur Integration von (Solo-) 
Selbstständigen in die Arbeitslosenversicherung 
im folgenden Kapitel wieder auf.

  8 Dabei handelt es sich um den so genannten Domar-Musgrave-Effekt (vgl. Breyer/Buchholz 2007; Corneo 2006).
  9 Es wird vorgeschlagen, die PEKs aus allgemeinen Steuermitteln zu ergänzen und durch Tarifverträge aufzustocken (vgl. z. B. Schmid 

2010: 346).
10 Der Vorschlag einer Lohnversicherung bei der Aufnahme einer geringer bezahlten Tätigkeit allerdings ohne Berücksichtigung des As-

pekts der Finanzierung von Weiterbildung fi ndet sich auch bei Burtless und Schäfer (2002). Für ältere Arbeitslose wurde ein solches 
Angebot im Rahmen der Hartz-Reformen bereits umgesetzt.
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Mit Blick auf die Erweiterung der sozialen Siche-
rung von (Solo-)Selbstständigen gegen Arbeitslo-
sigkeit stellen sich insbesondere die folgenden 
Fragen:
(1) Ist eine Erweiterung der sozialen Sicherung 
von Soloselbstständigen gegen Arbeitslosigkeit 
im Vergleich zum Status quo erforderlich?
(2) Falls ja, gilt dies nur für Soloselbstständige 
oder für die Selbstständigen insgesamt? Sind an-
dere Differenzierungen sinnvoll?
(3) Sollte die Erweiterung der sozialen Sicherung 
von (Solo-)Selbstständigen auf der Grundlage 
 einer freiwilligen oder einer verpfl ichtenden Lö-
sung erfolgen?
(4) Wie kann die Einbeziehung von (Solo-)Selbst-
ständigen in die Arbeitslosenversicherung umge-
setzt werden? Welche Rolle spielt das Konzept der 
Arbeitsversicherung? Wie bemessen sich Beiträge 
und Leistungen? 

Zu (1): Ist eine Erweiterung der sozialen Sicherung 
von Soloselbstständigen gegen Arbeitslosigkeit 
im Vergleich zum Status quo erforderlich?

Bereits im Rahmen der Kurzexpertise „Soloselbst-
ständige in Deutschland – Strukturen, Entwick-
lungen und soziale Sicherung bei Arbeitslosig-
keit“ (Koch et al. 2011) wurden ausgehend von 
einer Analyse zur sozioökonomischen Situation 
von Soloselbstständigen Gründe für eine Auswei-
tung der sozialen Absicherung von Soloselbst-
ständigen gegen Arbeitslosigkeit identifi ziert. Die 
wichtigsten Argumente sollen an dieser Stelle 
nochmals genannt werden:

(1) Soloselbstständigkeit tritt am häufi gsten und 
weiterhin zunehmend im Dienstleistungsbereich 
auf und ist inzwischen häufi ger eine Folge einer 
Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit. Viele 
 Soloselbstständige arbeiten in Teilzeit (vor allem 
Frauen). Innerhalb der Soloselbstständigen be-
steht somit eine extrem große Einkommenssprei-
zung, wobei ein sehr hoher Anteil in die unters-
ten Einkommensgruppen fällt.
(2) Soloselbstständigkeit umfasst zunehmend Tä-
tigkeiten, die bisher eher in abhängiger Beschäf-
tigung ausgeübt wurden. Die Bedeutung klassi-
scher Selbstständigenberufe nimmt hingegen ab.
(3) Soloselbstständigkeit ist häufi g nur von kurzer 
Dauer und besitzt zunehmend die Funktion eines 
Übergangsarbeitsmarktes.
Dies bedeutet also nicht nur, dass selbstständige 
Tätigkeiten insgesamt gerade in einem Bereich 
wie der Kultur- und Kreativwirtschaft auf dem 
Vormarsch sind, sondern dass auch deren Struk-
turen und Funktionen einem Veränderungspro-
zess unterworfen sind. So sind selbstständige 
 Tätigkeiten vielfach eine Folge von Flexibilisie-
rungsprozessen, in deren Rahmen vormals ab-
hängig Beschäftigte nunmehr in Eigenregie, 
selbstorganisiert, als Werkvertragsnehmer oder 
Freelancer – eben als Soloselbstständige – tätig 
sind (vgl. für einen Überblick Candeias 2008). 
Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die 
 Risiken der Selbstständigkeit scheinbar von den 
(neuen) Soloselbstständigen als „Autonomiege-
winne“ selbst gewählt sind, dass dabei aber die 
Gefahr einer „Prekarisierung auf hohem Niveau“ 
besteht (Manske/Merkel 2009). Diese auch empi-
risch belegbaren Prozesse machen zudem eine 
Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssys-
teme erforderlich.

4. Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung der sozialen Sicherungs- 

 systeme (Arbeitslosenversicherung) für (Solo-)Selbstständige
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Zu (2): Gilt dies nur für Soloselbstständige oder 
für die Selbstständigen insgesamt? Sind andere 
Differenzierungen sinnvoll?

Diese – stark auf den Aspekt der Schutzwürdigkeit 
abzielenden – Argumente gelten vorrangig für die 
innerhalb der Selbstständigen massiv gewach -
sene Gruppe der Soloselbstständigen. Hinzu 
kommt, dass Selbstständige mit Beschäftigten im 
Fall von Auftragseinbrüchen zunächst Beschäf-
tigung abbauen können, während Soloselbst-
ständige stets unmittelbar selbst betroffen sind. 
Allerdings gilt auch für Selbstständige mit Be-
schäftigten, dass in Folge des wirtschaftlichen 
Strukturwandels mit zunehmender Dienstleis-
tungsorientierung diese Selbstständigkeit nicht 
immer mit einem hohen Kapitalvermögen ver-
bunden sein muss. Zudem haben Übergänge und 
die mit ihnen verbundenen Risiken im Laufe des 
Erwerbslebens generell zugenommen. Die Wahr-
scheinlichkeit für eine höhere Schutzbedürftig-
keit ist somit bei Soloselbstständigen höher als 
bei Selbstständigen mit Beschäftigten. Allerdings 
führt die große Heterogenität hinsichtlich der so-
zioökonomischen Lage in beiden Gruppen dazu, 
dass die Zugehörigkeit zu einer der beiden Grup-
pen die sozioökonomische Lage nicht ausrei-
chend erklärt. 

Außerdem stellt sich die Frage, ob in einer 
gesetzlichen Sozialversicherung, die auf dem 
Grundsatz der Solidarität aufbaut, wirklich nur 
die besonders Schutzbedürftigen versichert sein 
sollten, oder nicht gerade auch Personengruppen 
mit größeren fi nanziellen Möglichkeiten und 
 einem geringeren Einkommens- oder Arbeitslo-
sigkeitsrisiko.

Zudem kann die Gesetzliche Arbeitslosenver-
sicherung nicht isoliert betrachtet werden. Not-
wendig ist vielmehr ein Blick auf Entwicklungen 
und Reformvorschläge in anderen Zweigen der 
Sozialversicherung. Im Unterschied zur Arbeitslo-
senversicherung ist ein Teil der Selbstständigen 
bereits heute in der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung bzw. in berufsständischen Versorgungswer-
ken pfl ichtversichert (vgl. hierzu Fachinger/Fran-
kus 2010, Fachinger 2011). Für die Kranken- und 
Pfl egeversicherung besteht eine generelle Versi-
cherungspfl icht, der jedoch auch durch Abschluss 
einer privaten Versicherung Genüge getan wer-

den kann, sofern man nicht als abhängig Be-
schäftigter mit einem Einkommen unterhalb der 
Versicherungspfl ichtgrenze Pfl ichtmitglied der 
gesetzlichen Kranken- und Pfl egeversicherung 
ist. Zugleich wird für beide Zweige der Sozialver-
sicherung die Ausweitung der Versicherungs-
pfl icht auf bzw. die Pfl ichtmitgliedschaft in der 
gesetzlichen Sozialversicherung für Selbstständi-
ge diskutiert (Bieback 2011a, 2011b; Fachinger/
Frankus 2011; Fachinger 2011). 

Damit stellt sich die Frage, wie das so ge-
nannte „sekundäre Risiko“ behandelt wird, also 
wie bei Ausfall des Arbeitseinkommens der Bei-
trag zu den anderen Zweigen der Sozialversiche-
rung weiter bezahlt werden soll, um die Mit-
gliedschaft in diesen Zweigen aufrecht erhalten 
zu können. Bei Bezug von Arbeitslosengeld I 
(SGB III) richtet sich die Beitragszahlung analog 
zur Höhe der erhaltenen Lohnersatzleistung wei-
terhin nach dem Arbeitseinkommen vor Eintritt 
in den Leistungsbezug (§ 232a SGB V und § 166 
SGB VI). Damit werden für die gesetzliche Ren-
tenversicherung zwar in vermindertem Maße – 
aber in relevantem Umfang – weiterhin Ansprü-
che aufgebaut. Zudem erfolgt im Fall einer Be-
freiung von der Versicherungspfl icht jeweils als 
Versicherungsleistung auch die Übernahme der 
Beiträge an berufsständische oder private Versi-
cherungen (§§ 207, 207a SGB III). Zwar erfolgt 
auch im Rahmen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende die Übernahme der Beiträge zu den 
Pfl ichtversicherungen (§ 232a SGB V und § 166 
SGB VI) und im Falle der Befreiung von der Ver-
sicherungspfl icht in der Gesetzlichen Kranken- 
und Pfl egeversicherung wird der für Hilfebedürf-
tige geltende halbierte Basistarif auch in einer 
privaten Krankenversicherung übernommen. 
 Damit können jedoch insbesondere in der Ge-
setzlichen Rentenversicherung keine Lebens-
standard sichernden Ansprüche aufgebaut wer-
den. Auch die Beachtung dieses sekundären Risi-
kos gilt für Soloselbstständige wie für Selbststän-
dige mit Beschäftigten gleichermaßen.

Für beide Gruppen gleichermaßen gilt das 
bereits in Kapitel 3 bei der Diskussion des Kon-
zepts der Arbeitsversicherung dargestellte Argu-
ment, dass nämlich eine verbesserte soziale Ab-
sicherung gegen Arbeitslosigkeit (und gegen Ein-
kommensausfall) dazu führen könnte, dass auch 
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für eher risikoaverse Personen die Anreize steigen, 
sich selbstständig zu machen. In diesem Kontext 
gilt, dass eine Beschäftigungsform in Abhängig-
keit von den eigenen Präferenzen gewählt wer-
den und nicht durch bestehenden oder fehlen-
den Versicherungsschutz determiniert werden 
sollte. Mit anderen Worten: Die Sozialversiche-
rung sollte neutral gegenüber der Wahl einer Er-
werbsform ausgestaltet sein. 

Auch eine Differenzierung nach anderen Ab-
grenzungsmerkmalen innerhalb der Gruppe der 
Selbstständigen mit Blick auf ihre Einbeziehung 
in die Arbeitslosenversicherung – beispielsweise 
nach Branchen (nur Branchen mit besonders 
 vielen Soloselbstständigen oder geringen Ein-
kommen), dem Umsatz oder der Dauer der Selbst-
ständigkeit (nur innerhalb der Gründungsphase) 
können mit Blick auf die zunehmende Dynamik 
(z.B. zwischen Soloselbstständigkeit und Selbst-
ständigkeit mit Beschäftigten) zwischen Beschäf-
tigungsformen nicht überzeugen.11 Insgesamt 
überwiegen somit aus unserer Sicht die Argumen-
te, die für eine Ausweitung des Versicherungs-
schutzes bei Selbstständigen insgesamt sprechen.

Zu (3): Sollte die Erweiterung der sozialen Siche-
rung von (Solo-)Selbstständigen auf der Grundla-
ge einer freiwilligen oder einer verpfl ichtenden 
Lösung erfolgen?

Somit bleibt die grundsätzliche Frage, in welcher 
Form dem Bedarf nach einer Ausweitung der 
 Absicherung gegen das Arbeitslosigkeitsrisiko bei 
Selbstständigen Rechnung getragen werden soll 
– ob durch eine weitere Öffnung der bestehenden 
Möglichkeit zur freiwilligen Versicherung oder 
verpfl ichtend. 

Das klassische Argument gegen eine ver-
pfl ichtende Einbeziehung von Selbstständigen in 
die Arbeitslosenversicherung ist, dass sie als 
Selbstständige auch das mit ihrer Erwerbsent-
scheidung verbundene Risiko selbst tragen wol-
len und können. Dass sie es immer häufi ger nicht 

oder nur noch in geringerem Ausmaß können, 
wurde bereits ausgeführt und in Koch et al. (2011) 
ausführlich dargestellt. 

Zudem kann eingewendet werden, dass 
durch eine Versicherungspfl icht die Entschei-
dungsfreiheit von Selbstständigen über ihre eige-
ne Absicherung massiv eingeschränkt wird. 
Selbstständige sollten zumindest selbst über den 
Umfang ihres Versicherungsschutzes entschei-
den. Zudem könnte mit Verweis auf die geringe 
Inanspruchnahme des bisher existierenden frei-
willigen Angebots abgeleitet werden, dass von 
Seiten der Selbstständigen gar kein Bedarf nach 
einer zusätzlichen Absicherung gesehen wird. 
Dem kann man mit Blick auf die Ausgestaltung 
der geltenden Regelung jedoch entgegenhalten, 
dass das Zeitfenster zum Eintritt in die Arbeits-
losenversicherung sehr kurz und der Zugang be-
schränkt waren (Koch et al. 2011;  Müller-Schoell 
2006). Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, zeigen 
Befragungen, dass eigentlich mehr Personen 
selbstständig sein wollen, als es tatsächlich sind. 
Dies kann gegebenenfalls auf die Risikoaversion 
in Verbindung mit der geringen sozialen Absi-
cherung zurückgeführt werden.

Darüber hinaus gibt es für die geringe Inan-
spruchnahme eine weitaus grundlegendere Be-
gründung. So lässt sich beobachten, dass auf-
grund begrenzter Rationalität und asymmetri-
scher Risikowahrnehmung (Kahnemann 2003) 
die meisten Menschen Risiken mit geringen Ver-
lusten, aber hoher Eintrittswahrscheinlichkeit 
überschätzen und Risiken mit hohen Verlusten, 
aber geringer Eintrittswahrscheinlichkeit unter-
schätzen (Schmid 2009).12 Vor diesem Hinter-
grund sollte der Staat im gesamtwirtschaftlichen 
Interesse Anreize zur Versicherung großer Risiken 
setzen oder sogar dazu verpfl ichten (Schmid 
2010).

Zudem kann noch eingewendet werden, dass 
bei vielen Selbstständigen der Fall des Leistungs-
bezugs ohnehin nie eintritt und eine private Ab-
sicherung dann attraktiver ist, weil das ersparte 

11 Eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Branchen könnte zudem im Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz des Grundgeset-
zes stehen. Eine Versicherung von Selbstständigen nur während der Gründungsphase wäre analog dazu, dass abhängig Beschäftigte nur 
während einer (ersten) befristeten Beschäftigung versichert sind, wenn das Risiko, die Stelle zu verlieren bzw. nicht verlängert zu werden, 
am höchsten ist. 

12 Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte darin liegen, dass sie sich an häufi ger eintretende Ereignisse besser erinnern, weil diese in 
ihrem eigenen Leben oder bei Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten bereits (mehrfach) vorgekommen sind (Thapa 2010).
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Vermögen in jedem Fall zur Verfügung steht. Die-
ses Argument richtet sich jedoch letztlich gegen 
jede Form der kollektiven und damit sozialen Ab-
sicherung von Lebensrisiken. Allerdings kann es 
in einem Sozialstaat ja gerade nicht darum gehen, 
dass nur diejenigen mit den größten Risiken un-
tereinander solidarisch sind. Würde man das Ar-
gument dennoch gelten lassen, so hätte es glei-
chermaßen auch für abhängig Beschäftigte mit 
einem geringen Arbeitslosigkeitsrisiko Gültigkeit.

Für eine Pfl ichtversicherung spricht auch, 
dass eine freiwillige Lösung fi nanziell attraktiver 
sein muss, beispielsweise – wie in der aktuellen 
Regelung – durch ermäßigte Beitragssätze. Dies ist 
aber für die Versicherung und damit für die Ge-
meinschaft der Beitragszahler mit Kosten verbun-
den. Hinzu kommt, dass die häufi g geforderte 
Öffnung der derzeitigen freiwilligen Regelung für 
alle Selbstständigen zu Fehlanreizen führen wür-
de. Wäre ein Eintritt in die Versicherung zu je-
dem Zeitpunkt möglich, so könnten sich Selbst-
ständige bei absehbar schlechter Geschäftsent-
wicklung gewissermaßen rechtzeitig in den staat-
lichen Versicherungsschutz retten, ohne dass sie 
sich vorher an der Solidarität der Beitragszahler 
beteiligt haben. 

Schließlich gilt es auch bei der Abwägung 
zwischen Freiwilligkeit und Pfl ichtversicherung 
zu berücksichtigen, dass die Ausgestaltung der 
 Instrumente der sozialen Sicherung im Hinblick 
auf die Wahl einer bestimmten Erwerbsform neu-
tral sein sollte. Hat man sich aus guten Gründen 
für eine Pfl ichtversicherung bei abhängig Be-
schäftigten entschieden, so wäre auch vor diesem 
Hintergrund für die Gruppe der Selbstständigen 
analog zu verfahren.

Zu (4): Wie kann die Einbeziehung von (Solo-)
Selbstständigen in die Arbeitslosenversicherung 
umgesetzt werden? Welche Rolle spielt das Kon-
zept der Arbeitsversicherung? Wie bemessen 
sich Beiträge und Leistungen? 

Ausgehend von der Diskussion der unterschied-
lichen Aspekte einer Ausweitung der sozialen Ab-
sicherung von Selbstständigen gegen Arbeits-
losigkeit schlagen wir ein Modell vor, das eine 
Versicherungspfl icht von Selbstständigen unab-

hängig von der Anzahl der Beschäftigten, des Um-
satzes oder der Branche vorsieht. Dabei erfolgt eine 
Orientierung an bereits realisierten Modellen für 
andere europäische Länder (Koch et al. 2011; 
Schulze Buschoff/Schmidt 2005) in Verbindung 
mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Konzept der 
Arbeitsversicherung.

Vorgestellt werden Eckpunkte einer Reform, 
die mit ökonomischen und sozialpolitischen Ar-
gumenten unterfüttert werden. Wichtig ist zu 
 betonen, dass es sich nicht um einen versiche-
rungsmathematisch durchgerechneten Vorschlag 
handelt. Das würde den Rahmen dieser Expertise 
sprengen. Aus diesem Grund wird auf die Nen-
nung konkreter Geldsummen und Beitragssätze 
verzichtet.

Die Eckpunkte gehen von folgenden Prämis-
sen aus:
(1) Der möglichst weitgehenden Neutralität der 
Ausgestaltung der Sozialversicherung auf die 
Wahl einer Erwerbsform

–  bei gleichzeitiger Berücksichtigung der un-
stetigen Einkommenssituation von Selbst-
ständigen sowie

– der notwendigen Differenzierung zwischen 
der Aufgabe einer selbstständigen Tätigkeit 
einerseits und einer Auftrags- und damit 
Einkommensfl aute andererseits.

(2) Der Berücksichtigung des mit dem Konzept 
der Arbeitsversicherung verbundenen Ziels, dass 
neben dem Risiko der Arbeitslosigkeit auch das 
Risiko der Einkommensvolatilität sowie das Risi-
ko des Qualifi kationsverlusts bzw. der Qualifi ka-
tionsveralterung im Erwerbsverlauf versichert 
werden.
(3) Die Ausgestaltung einer zur Arbeitsversiche-
rung weiterentwickelten Arbeitslosenversiche-
rung muss mit einer aus Sicht der einzelnen Er-
werbstätigen – unabhängig von der Erwerbsform 
– verbundenen Attraktivitätssteigerung verbun-
den sein.
(4) Eine Reform der Leistungen und der Finanzie-
rung der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 
muss aus unserer Sicht dazu genutzt werden, um 
steuer- und beitragsfi nanzierte Bestandteile syste-
matischer und erkennbarer voneinander zu tren-
nen. Dabei liegt für uns auf der Hand, dass Bei-
träge vorrangig der Finanzierung von beitrags-



21

WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

äquivalenten Leistungen der Versicherung dienen 
sollen, während Steuern neben der Finanzierung 
versicherungsfremder Leistungen zur Finanzie-
rung nicht beitragsäquivalenter Versicherungs-
leistungen eingesetzt werden sollen. 

Aufgegriffen wird zunächst der Vorschlag 
von Schmid (2008, 2009, 2010, 2011) für eine 
Teilung der Beiträge zur Gesetzlichen Arbeits-
losenversicherung. Dabei wird wie in Kapitel 3 
beschrieben, ein Teil des Beitrags zur Arbeitslo-
senversicherung in ein so genanntes „Persönli-
ches Entwicklungskonto (PEK)“ angelegt. Wäh-
rend die erste Säule der Arbeitsversicherung wei-
terhin das Risiko der (kurzfristigen) Arbeitslosig-
keit absichert, dient die (neue) zweite Säule gemäß 
den Vorstellungen von Schmid (2008, 2009, 
2010, 2011) mit Blick auf abhängig Beschäftigte 
der Finanzierung von Weiterbildung, zum Aus-
gleich reduzierter Arbeitszeiten und zur Überbrü-
ckung geminderter Verdienste.

Mit Blick auf die Integration von Selbststän-
digen in diese Arbeitsversicherung würde die ers-
te Säule zur Versicherung des Insolvenzrisikos 
bzw. der erzwungenen Geschäftsaufgabe dienen 
und analog zur Situation vormals abhängig Be-
schäftigter zur berufl ichen Neuorientierung ge-
nutzt werden können. Dem gegenüber wäre die 
zweite Säule zur Überbrückung größerer Auftrags-
fl auten und analog zu den abhängig Beschäftig-
ten zur Weiterbildungsfi nanzierung vorgesehen.13

Die Anspruchsvoraussetzungen auf Gutha-
ben aus den PEK wären grundsätzlich die glei-
chen wie beim Arbeitslosengeld, dessen Umfang 
durch die PEK nicht beeinträchtigt würde. Nach  
Erfüllung der Anwartschaftszeit steht somit be-
reits das gesamte Konto zur Verfügung. Der Rück-
griff auf die Konten (das Ziehungsrecht) erfolgt 
jedoch nach politisch festgelegten Kriterien; im 
Falle von Selbstständigen beispielsweise somit im 
Fall einer längeren nachweisbaren Auftragslosig-
keit oder des nachgewiesenen Absinkens des 
 Einkommens unter eine bestimmte Grenze (z. B. 
die Höhe des Arbeitslosengeldes I, auf das er im 
Falle einer Arbeitslosigkeit Anspruch hätte). Um 

Missbrauch zu begrenzen, sollte das Punktegut-
haben, das man bei einer Ziehung in Anspruch 
nehmen könnte, nach oben begrenzt und der 
Leistungsbezug analog zur Bezugsdauer des Ar-
beitslosengeldes I auch zeitlich beschränkt wer-
den. Der Wert der bei einem Rückgriff ziehbaren 
Kontopunkte orientiert sich bei Einkommens-
ergänzungsleistungen gemäß dem Äquivalenz-
prinzip an der Höhe der zuletzt geleisteten Bei-
träge. Für die Finanzierung von Weiterbildungs-
maßnahmen steht jedoch jedem Versicherten 
über den Erwerbsverlauf der gleiche Barwert zur 
Verfügung. Dieser Ausgleich kann entweder aus-
schließlich durch die einkommensabhängigen 
Beiträge oder durch steuerliche Zuschüsse zu den 
PEKs sichergestellt werden. Dabei sind zwei Wege 
denkbar: (1) Die Weiterbildungsfi nanzierung er-
folgt vollständig durch Steuerzuschüsse, (2) nur 
der fi nanzielle Ausgleich der PEKs von Versicher-
ten mit geringeren Beiträgen erfolgt durch Steuer-
zuschüsse. Werden die PEKs nicht genutzt, verfal-
len sie am Ende des Erwerbslebens (Schmid 2010: 
346). Um zu verhindern, dass die Guthaben für 
eine Frühverrentung genutzt werden, wäre bei-
spielsweise eine Diskontierung ab dem Alter von 
50 Jahren denkbar (Schmid 2010: 347).

Der Beitragssatz zur Speisung der Konten soll 
unabhängig von der Entwicklung der Arbeits-
losigkeit stabil gehalten werden. Wie bei abhän-
gig Beschäftigten werden auch für Selbstständige 
durch das Einkommen bestimmte Beiträge emp-
fohlen. Dabei soll in Anlehnung an die Vorge-
hensweise in Schweden die Beitragshöhe nach 
dem zu versteuernden Einkommen aus der selbst-
ständigen Tätigkeit bemessen werden. Geht eine 
versicherungspfl ichtige Person sowohl einer ab-
hängigen Beschäftigung als auch einer Selbst-
ständigkeit nach, werden die Einkommen zu ei-
ner einheitlichen Bemessungsgrundlage addiert 
und bis zur Beitragsbemessungsgrenze einbezo-
gen. Da das zu versteuernde Einkommen aus der 
selbstständigen Tätigkeit jeweils erst mit deutli-
cher Verzögerung erfasst wird, werden vorab mo-
natliche Abschlagszahlungen geleistet, die sich 

13 In beiden Fällen läge die Beweispfl icht beim Versicherten. Im ersten Fall müsste die Geschäftsaufgabe nachgewiesen werden. Im zweiten 
Fall müsste er nachweisen, dass das Einkommen aus seiner selbstständigen Tätigkeit unter eine bestimmte Grenze gesunken ist.
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am Beitrag des vergangenen Jahres orientieren. 
Kann der Versicherte nachweisen, dass er derzeit 
nicht in der Lage ist, den festgesetzten Abschlag 
zu leisten, weil sich seine Einkommen aus der 
selbstständigen Tätigkeit massiv verringert ha-
ben, so kann der Beitrag vermindert werden. Der 
Selbstständige zahlt jeweils den vollen Beitrag – 
das heißt die Summe aus Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerbeitrag. Dies ist ökonomisch betrach-
tet analog zum Vorgehen bei den abhängig Be-
schäftigten, weil auch der Arbeitgeberbeitrag im-
mer vom Arbeitnehmer erwirtschaftet werden 
muss und nicht aus dem Arbeitgebereinkom-
men bestritten wird. Eine Beteiligung der Auf-
traggeber analog zur bisherigen Regelung in der 
Künstlersozialkasse halten wir für falsch, weil 
sich die Kosten der sozialen Absicherung ohne-
hin in den Preisen niederschlagen müssen. Auch 
eine Veränderung der Marktmacht zugunsten der 
Auftragnehmer kann dadurch nicht erreicht wer-
den. Zudem würde ein solches Vorgehen zu einer 
zusätzlichen Komplexität des Systems führen.

Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
bei vormals Selbstständigen entsprechen denje-
nigen für vormals abhängig Beschäftigte. Dies 
gilt für die Höhe und Dauer des Arbeitslosen-
geldes I. Die Bemessung der Leistungshöhe erfolgt 
demnach in Abhängigkeit von dem im Jahr vor 
Eintritt in die Arbeitslosigkeit erzielten Arbeits-
einkommen (aus selbstständiger und ggf. ergän-
zend abhängiger Tätigkeit). Auch die Regelungen 

zur Übernahme von Beiträgen an die Gesetzliche 
Renten-, Kranken- und Pfl egeversicherung kön-
nen übernommen werden. Letzteres gilt auch für 
Phasen, in denen die PEK zum Ausgleich volatiler 
Einkommen herangezogen werden. 

Wir schlagen vor, diese Reform mit einer ge-
nerellen Finanzierungsreform der Leistungen des 
SGB III zu verbinden, um steuer- und beitrags-
fi nanzierte Bestandteile systematischer und er-
kennbarer voneinander zu trennen. Zudem könn-
te damit der Beitragssatz zur Arbeitsversicherung 
langfristig auf einem niedrigen Niveau gehalten 
werden, was diese Versicherung gerade auch für 
Selbstständige attraktiver macht. Konkret schla-
gen wir vor, alle Leistungen der aktiven Arbeits-
marktpolitik – Ausgaben für die Betreuung und 
Integration der Arbeitslosen im Bereich des 
SGB III, einschließlich der Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung – komplett über Steuern sowie alle 
beitragsbezogenen Leistungen einschließlich des 
mit der Auszahlung verbundenen Verwaltungs-
aufwands komplett über Beiträge zu fi nanzieren. 

Unsere Überlegungen zeigen somit einen 
Weg auf, wie eine verbesserte soziale Absicherung 
von Selbstständigen gegen Arbeits- und Auftrags-
losigkeit mit mehr Anreizen für Flexibilität und 
Risiko am Arbeitsmarkt sowie einer stärkeren 
Ausrichtung der bisherigen Arbeitslosenversi-
cherung auf die Finanzierung von Weiterbildung 
im Erwerbsverlauf verbunden werden kann.
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Kennziffern und genaue Bezeichnung basierend auf der Internationalen Standardklassifi kation der Berufe (ISCO 88-COM). 
Vgl. auch Fritsch/Stützer (2007).

ANHANG:  Tabelle A:

Berufsbezogene Abgrenzung der Kultur- und Kreativwirtschaft

ISCO-Code Bezeichnung

Hochkreative

211 Physiker, Chemiker und verwandte Wissenschaftler

212 Mathematiker, Statistiker und verwandte Wissenschaftler

213 Informatiker

214 Architekten, Ingenieure und verwandte Wissenschaftler

221 Biowissenschaftler

222 Mediziner

231 Universitäts- und Hochschullehrer

232 Lehrer des Sekundarbereichs

233 Wissenschaftliche Lehrer des Primar- und Vorschulbereichs

234 Wissenschaftliche Sonderschullehrer

235 Sonstige wissenschaftliche Lehrkräfte

243 Archiv-, Bibliotheks- und verwandte Informationswissenschaftler

244 Sozialwissenschaftler und verwandte Berufe

247 Wissenschaftliche Verwaltungskräfte des öffentlichen Dienstes

„Creative Professionals“

1 Angehörige gesetzgebender Körperschaften, leitende Verwaltungsbedienstete und Führungskräfte in der 
Privatwirtschaft

223 Wissenschaftliche Krankenpfl ege- und Geburtshilfefachkräfte

241 Unternehmensberatungs- und Organisationsfachkräfte

242 Juristen

31 Technische Fachkräfte

32 Biowissenschaftliche und Gesundheitsfachkräfte

341 Finanz- und Verkaufsfachkräfte

342 Vermittler gewerblicher Dienstleistungen und Handelsmakler

343 Verwaltungsfachkräfte

345 Polizeikommissare und Detektive

346 Sozialpfl egerische Berufe

„Bohemiens“

245 Schriftsteller, bildende oder darstellende Künstler

347 Künstlerische, Unterhaltungs- und Sportberufe

521 Mannequins/Dressmen und sonstige Modelle
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Im Folgenden sollen die besonderen Bedarfe der 
Beschäftigten der Kreativwirtschaft14 an sozialer 
 Sicherung in Bezug auf den Krankenversiche-
rungsschutz analysiert werden. Die grundlegen-
den Probleme sind in der Expertise für die Fried-
rich-Ebert-Stiftung „Ausweitung des Pfl ichtversi-
cherungskreises in der GKV“15 behandelt worden. 
Jetzt werden spezielle sozialrechtliche Aspekte 
analysiert, die die Notwendigkeiten eines univer-
sellen Schutzes durch die Sozialversicherung und 
die Defi zite des jetzigen Sozialschutzes unter-
streichen:

(1) Die Flexibilisierung der Erwerbsverhältnisse 
und die daraus folgenden Bedarfe und ihre Absi-
cherung, insbesondere; 
(2) die Schwierigkeit, den Status zu bestimmen 
und trotz Statuswechsel und diskontinuierlichen 
Erwerbsverläufen angemessenen sozialen Schutz 
zu gewähren;
(3) die Bestimmung des beitragspfl ichtigen Ein-
kommens;
(4) die Frage, ob die Leistungen angemessen sind, 
was vor allem für das Krankengeld gilt.

1.  Einleitung

14 Sie umfasst die Sektoren Musik, Bücher & Presse, Kunst, Film, TV & Radio, Darstellende Künste sowie die Bereiche Software, Computer-
Games, Werbung und Mode vgl. Marco Mundelius, Braucht die Kultur- und Kreativwirtschaft eine industriepolitische Förderung?, 
Schriftenreihe der FES Moderne Industriepolitik, 4/2009.

15 Karl-Jürgen Bieback, Ausweitung des Pfl ichtversicherungskreises in der GKV, FES (Hrsg.), WISO Diskurs, Dezember 2010.
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In allen Publikationen zur sozialen Lage der 
 Beschäftigten der Kreativwirtschaft16, insbeson-
dere der Künstlerinnen und Künstler, wird fest-
gestellt, dass die dort Tätigen hohe Lücken haben 
in ihrer sozialen Absicherung gegen die Stan-
dardrisiken und -bedarfe der Krankheit, Pfl egebe-
dürftigkeit, des Alters und der Arbeits-/Auftrags-
losigkeit. Zudem haben sie sehr niedrige und dis-
kontinuierliche Einkommen, so dass sie auch 
dann, wenn sie über die Künstlersozialversiche-
rung (KSV) in der gesetzlichen Kranken- und Ren-
tenversicherung versichert sind, nur geringe 
Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Erwerbsun-
fähigkeits- und Altersrente) erhalten. Schon 
 daraus lassen sich erste Folgerungen für den Ab-
sicherungsbedarf ziehen:
(1) Es ist notwendig, alle selbstständig Tätigen 
der Kreativwirtschaft in die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) einzubeziehen. Denn an-
ders als die Privatversicherung leistet die GKV 
 einen für Niedrigverdienerinnen und Niedrig-
verdiener wirksamen sozialen Ausgleich unter-
schiedlicher Leistungs- und Vorsorgefähigkeit: 
Geringverdienende zahlen niedrigere Beiträge, 
erwerben aber (bis auf das Krankengeld, Kg) den-
selben Schutz wie Gutverdienende mit hohen 
Beiträgen. Auf diesen sozialen Ausgleich dürften 
viele Beschäftigte in der Kreativwirtschaft ange-
wiesen sein, was auch die großen Unterschiede 
der Einkommen in diesem Zweig17 etwas aus-
gleicht.
(2) Es ist ein Schutz notwendig, der unstete Ein-
kommen und damit auch Beiträge abfedert. Das 
ist im Vergleich Sozialversicherung-Privatver-
sicherung nur die Sozialversicherung. Denn sie 

erhebt Beiträge nur, wenn und soweit Einkom-
men generiert wird und sie sieht vor, dass bei 
Krankheit mit Einkommensausfall die Beiträge zu 
den anderen Systemen gezahlt werden.18 Aller-
dings ist zu klären, auf der Basis welcher Beiträge 
die Versicherung auch bei Arbeits-/Auftragslosig-
keit weiter besteht. Die Privatversicherung erhebt 
dagegen gleichbleibende Beiträge, was in Phasen 
der Nichtbeschäftigung bzw. des Niedriglohns 
zu erheblichen Belastungen führt. 
(3) Bei Nichtzahlung von Beiträgen bleibt der 
Versicherungsschutz in GKV und PKV in gleicher 
Weise erhalten. Beitragsrückstände von zwei Mo-
naten lassen den Versicherungsschutz ruhen, es 
bleibt aber ein Anspruch auf Akutbehandlungen 
bestehen (§ 16 Abs. 3a SGB V; § 193 Abs. 6 VVG; 
§ 12 Abs. 1a S. a VAG i.V. § 16 Abs. 3a SGB V); eine 
Rückkehr zur Vollversorgung ist erst möglich, 
wenn alle Beitragsschulden beglichen sind. 
(4) Bei den Einkommensersatzleistungen wie 
Krankengeld (Kg) und Erwerbsminderungs- und 
Altersrente können die vielen Niedrigverdienen-
de der Kreativwirtschaft19 nur eine ausreichende 
Sicherung erhalten, wenn es einen Mindestbetrag 
gibt, der im deutschen Sozialleistungssystem – 
außer in der Unfallversicherung (§ 85 Abs. 1 SGB 
VII) – bisher nicht vorgesehen ist. In der Alters-
sicherung ist er ein unverzichtbares Element zur 
Vermeidung von Altersarmut.20 Für das Kranken-
geld ist er eher nicht systemgerecht. Denn das 
Krankengeld ist nur ein zeitlich begrenzter Lohn-
ersatz (§ 48 SGB V), bei dem es sachgerecht ist, an 
das vorherige Einkommen anzuknüpfen, zumal 
hier die Ersatzrate (90 Prozent des Nettoverdiens-
tes) hoch ist.

2.  Besonderheiten des soziökonomischen Status: Strukturen und Bedarfe

16 Marco Mundelius Fn. 14; Carroll Haak, Wirtschaftliche und soziale Risiken auf den Arbeitsmärkten von Künstlern, 2008; Enquêtekom-
mission des Deutschen Bundestages „Kultur in Deutschland“, BT-Drs. 16/7000 2007, S. 229ff., 244ff. (arbeitsrechtlicher Status) und 
297ff. (soziale Sicherheit).

17 Carroll Haak, Für Fünf Euro die Stunde, WZB Mitteilungen 122/Dez. 2008, S. 30.
18 Bieback Fn. 15, S.11.
19 Zu den niedrigen durchschnittlichen Rentenbeträgen bei Künstlern: Enquêtekommission Fn. 16, S. 311.
20 Dazu und zu anderen Maßnahmen ausführlich Karl-Jürgen Bieback, Existenzsicherung und Alters- und Invaliditätsvorsorge, SGb 2009, 

S. 629. 
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3.1 Keine feste Zuordnung zur abhängigen  
 oder selbstständigen Arbeit

Alle Untersuchungen weisen auf zwei Besonder-
heiten der Kreativwirtschaft hin:21 
– Die Beschäftigten wechseln häufi g zwischen 

einer abhängigen und einer selbstständigen 
Tätigkeit, wobei in den letzten Jahren der Trend 
stark ist, ein und dieselbe Tätigkeit von einer 
abhängigen Beschäftigung in eine selbststän-
dige Tätigkeit zu verwandeln und nur noch 
 befristet, projektbezogen zu beschäftigen. Nach 
der Enquêtekommission „Kultur in Deutsch-
land“22 gilt dies stark für folgende Branchen: 
Film- und Medienbereich, Theater, Kulturor-
chester, Opern, Chöre, Kulturpädagogische Ein-
richtungen wie Musikschulen, Jugendkunst-
schulen, Museen und Bibliotheken sowie So-
ziokulturelle Zentren. 

– Zum anderen wird ein und dieselbe Tätigkeit 
nicht nur als Erwerbstätigkeit, sondern auch 
unentgeltlich in Vereinen, Initiativen etc. qua-
si „als Hobby“ ausgeübt.23

Daraus ergeben sich mehrere Folgerungen:
(1) Die Unterscheidung zwischen abhängiger und 
selbstständiger Erwerbsarbeit wird immer brüchi-
ger, die im Arbeits- und Sozialrecht (§ 7 Abs. 1 
SGB IV) verwandten Kriterien werden unscharf. 
Die Weisungsabhängigkeit bei den Inhalten und 
Umständen der Arbeit ist gerade bei Kreativen 
 gering, da man so den schöpferischen Arbeits-
prozess zu sehr stören würde und sich ihr krea-
tives Potenzial nicht hinreichend aneignen kann. 

Angesichts moderner Informationstechnologien 
muss oft weder Ort noch Zeit der Arbeit vor -
ge geben werden, reicht eine Beschreibung des 
Endprodukts und eine Vorgabe des Fertigstel-
lungs termins aus – Vorgaben, wie sie auch bei 
selbstständigen Auftragsarbeiten üblich sind. 

In den zahlreichen Urteilen zur Arbeitneh-
mereigenschaft von Kulturschaffenden wird des-
halb meist auf das zweite Kriterium abgestellt:24 
Die Einordnung in eine fremde Arbeitsorgani -
sa tion. Sie soll zwar bei Orchestermusikerinnen 
und Orchestermusikern, nicht aber bei nur für 
ein Projekt engagierten Orchestermusikern und 
erst recht nicht bei Dirigentinnen und Dirigen-
ten bestehen; ebenso bei Bühnenbildnerinnen 
und Bühnenbildnern, die länger eingesetzt wer-
den, nicht aber für die mit einem Projekt be-
auftragten Künstlerinnen und Künstler.25 Das Kri-
terium „Einordnung in eine fremde Arbeitsorga-
nisation“ wird damit sach widrig durch das Mo-
ment der Dauer eingeengt. Das Merkmal der „un- 
ständigen Beschäftigung“, das im Kreativbereich 
oft erfüllt ist und nur in § 27 Abs. 3 Nr. 1 SGB III 
von der Versicherungspfl icht ausschließt, unter-
bindet  damit die Mit gliedschaft in allen Zweigen 
der  Sozialver sicherung.26 Mit dem Trend, nur noch 
projekt bezogen und für kurze Zeit zu beschäftigen, 
erlangen die Auftraggeber also die völlige Frei-
heit, den Beschäftigungsstatus zu bestimmen. 
(2) Die Unterscheidung zwischen ehrenamt-
licher/gesellschaftlicher und krankenversiche-
rungspfl ichtiger abhängiger (oder gewerblich-
selbstständiger) Tätigkeit ist fl ießend. Der Unter-

3.  Einbezug Aller in die GKV

21 Oben Fn. 16.
22 Fn. 16, S. 245.
23 Dazu Robert Rebhahn, Der Arbeitnehmerbegriff in vergleichender Perspektive, RdA 2009, S. 154, 163f.; Wolfgang Däubler, Die offenen 

Flanken des Arbeitsrechts, AuR 2010, S. 142.
24 Rechtsprechung bei KassKomm-Seewald § 7 SGB IV Rz. 125 und ErfK/Preis § 611 BGB Rz. 85 ff. (Künstler), 90ff. (Medien).
25 Vgl. die Beispielkataloge in Fn. 24.
26 In der Literatur nur erkannt von BMAS (Hrsg.), Sozialrecht 2011-2012 S. 116/117.
27 Zur Abgrenzung im Vereinssport vgl. BAG AP § 611 BGB Berufssport Nr. 2 und AP § 611 BGB Abhängigkeit Nr. 51.
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schied zwischen ehrenamtlicher und abhängiger 
Beschäftigung macht sich daran fest, ob eine star-
ke rechtliche Verpfl ichtung zur kreativen Leistung 
und eine über die Mitgliedschaft in einer Gruppe/
einem Verein hinausgehende persönliche Abhän-
gigkeit27 bestehen und/oder über eine Entschädi-
gung für den Aufwand hinaus ein Entgelt/eine 
Entschädigung für Verdienstausfall gezahlt wird.28 
In der Abgrenzung zur selbstständigen, ja erst 
neuerdings versicherungspfl ichtigen Tätigkeit 
gibt es keine Rechtsprechung. Immer wird es so 
gut wie unmöglich sein, hier im informellen 
 Sektor die Versicherungspfl icht durchzusetzen. 
Rechtsprechung29 gibt es deshalb auch nur dort, 
wo das Ehrenamt im öffentlichen (Kommunen) 
oder gemeinnützigen (Rettungssanitäter; Trai-
ningsleiter) Bereich ausgeübt wird, also bekannt 
und registriert ist.
(3) Beide Phänomene sprechen schon prima facie 
dafür, dass nur jene Form der sozialen Sicherheit 
hier Schutz gewähren kann, die von diesen Wech-
seln und Verschiebungen unabhängig, also uni-
versell ist, d. h. eine Erwerbstätigen- oder Bürger-
versicherung. Nur wenn das System der sozialen 
Sicherheit alle Erwerbsformen in gleichem Maße 
absichert und mit Abgaben/Beiträgen belastet, ist 
sie sozioökonomisch neutral30 und ist – so zu 
Recht der Sachverständigenrat31 – sichergestellt, 
dass die Entscheidung der Marktteilnehmer über 
die Form der Beschäftigung nicht durch unter-
schiedliche, extern auferlegte (Neben-)Kosten des 
Produktionsfaktors Arbeit, sondern allein durch 
die Optimierung des ökonomischen Prozesses 
und die Vorlieben der Beteiligten beeinfl usst wird. 
Trotz der allgemeinen Versicherungspfl icht seit 
2007 gilt dies auch für die Krankenversicherung. 
Denn bei abhängiger Arbeit wird der Arbeit-/Auf-
traggeber fast hälftig an den Beitragskosten zur 
GKV belastet, bei selbstständiger Arbeit aber nicht, 
sondern allenfalls zu einem sehr viel geringeren 
Teil über den 30-Prozent-Anteil der Vermarkter an 
den Einnahmen der Künstlersozialversicherung. 

3.2 Beibehaltung der 
 Geringfügigkeitsgrenze?

Bei den niedrigen Einkommen in der Kreativwirt-
schaft schließt die „Geringfügigkeits-“ und „Kurz-
zeitigkeitsgrenze“ viele Personen aus der Versi-
cherungspfl icht aus. Die Grenze ist in § 3 KSVG 
niedriger (3.900 Euro/Jahr = 325 Euro/Monat) 
und auf das Jahreseinkommen berechnet. Dage-
gen wird die allgemeine Geringfügigkeitsgrenze 
(§ 8 SGB IV) monatlich berechnet und muss vor-
aussichtlich „regelmäßig“, d. h. auf Dauer oder 
zumindest absehbar eintreten, kann also in eini-
gen Monaten überschritten werden.32 Deshalb ist 
die allgemeine Grenze für schwankende Nie drig-
einkommen nicht sachgemäß.

Die Alternative ist, die Grenze und Berech-
nung des KSVG zu übernehmen oder die Grenze 
ganz abzuschaffen. Geringfügigkeitsgrenzen sind 
in Europa sehr selten und nur in Deutschland so 
ausgeprägt.33 Offi zielle Begründung für sie ist ein-
mal, Personen nicht mit Beiträgen zu belasten, 
deren Einkommen so niedrig ist, dass es nicht 
die einzige Erwerbquelle sein kann. Das ist ange-
sichts der Niedriglohnentwicklung in Deutsch-
land falsch. Zum anderen soll die Grenze verhin-
dern, dass sich Personen schon mit einem sehr 
geringen Einkommen in die GKV einkaufen kön-
nen. Der befürchtete Missbrauch wird aber durch 
die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung 
verhindert, zumal dann, wenn die Beitragsbe-
messungsgrundlage das gesamte oder Teile des 
gesamten Einkommens einbezieht. Bei bedürf-
tigen Niedrigverdienerinnen und Niedrigverdie-
nern wird der Beitrag eh schon durch SGB II/SGB 
XII übernommen/aufgestockt. Auch ein Mindest-
beitrag auf der Basis des Wertes von 400 bzw. 
325 Euro/Monat ist abzulehnen (s. u. III). 

28 Vgl. KassKomm-Seewald § 7 SGB IV Rz. 118-119.
29 Vgl. Fn. 28.
30 Bieback Fn. 15, S. 12/13.
31 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2006/2007, 2006, 269.
32 Es heißt in § 8 SGB IV bewusst nicht „durchschnittlich“. Vgl. KassKomm-Seewald § 8 SGB IV Rz. 9ff.
33 Karl-Jürgen Bieback, Die mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts, 1997, 134ff., 145.
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3.3 Gewährleistung einer Umsetzung der  
 Versicherungspfl icht

Allgemein beginnen Mitgliedschafts- und Bei-
tragspfl icht automatisch mit Aufnahme der ver-
sicherungspfl ichtigen Tätigkeit. So war es bisher 
schon bei den pfl ichtversicherten Selbstständigen 
der GRV und neuerdings auch in der KV und 
Pfl V.

Dabei gibt es zwei Probleme:34 (1) Wie schon 
erwähnt, ist die Versicherungspfl icht nur schwer 
festzustellen und durchzusetzen und (2) wird sie 
oft erst lange nach Aufnahme der versicherungs-
pfl ichtigen Erwerbstätigkeit umgesetzt, so dass 
zwischenzeitlich hohe Beitragslasten aufl aufen, 
die die oft fi nanzschwachen Mitglieder nicht ab-
tragen können. 
(1) In der lückenhaften Umsetzung kann ein Ver-
stoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG liegen, weil so ein 
Mindestmaß rechtsstaatlicher Gleichbehandlung 
nicht mehr besteht. So hat das BVerfG die fehlen-
de Umsetzung der Steuerpfl icht von Kapitalein-
künften als Verstoß gegen Art. 3 GG angesehen35, 
aber später offen gelassen, ob dies auch für die 
mangelhafte Umsetzung der Sozialversicherungs-
pfl icht selbstständiger Lehrer in der GRV gilt.36 
BSG und Literatur lehnen die Übertragung ab.37 
Dabei verneint das BSG das Vollzugsdefi zit, weil 
die Vollzugsbehörden dann, wenn sie von der 
 Sozialversicherungspfl icht Kenntnis hätten, auch 
handelten. Nur ist dies nicht das Problem; die 
 Behörden erhalten erst gar keine Kenntnis. 

Ein Ausweg wäre es, die Feststellung der Mit-
gliedschaft anderen universellen Verwaltungen 
zu übertragen, wie der Steuer- oder Einwohner-
meldeverwaltung, am besten an beide.38

(2) Das Problem der Beitragsschulden bei Nicht-
meldung hängt einmal mit der gerade erörterten 
Umsetzung der Beitragspfl icht und zum anderen 
mit der Bemessung und dem Einzug der Beiträge 
zusammen. Es ist oben schon kurz behandelt 
worden.

3.4 KSVG keine Alternative

Das KSVG verhindert zwar, dass ein Wechsel zwi-
schen abhängiger und selbstständiger Beschäfti-
gung den Schutz durch die Sozialversicherung 
verändert und seine Anwendung ist relativ be-
rechenbar, da es mit umfassenden Positiv- und 
Negativkatalogen der versicherten Tätigkeiten ar-
beitet.39 Aber es ist wegen seiner Finanzierung 
durch die „Vermarkter“ notwendigerweise ein 
Spezialgesetz, dessen Mitgliederkreis begrenzt, 
d. h. selektiv sein muss, was angesichts der dyna-
mischen Entwicklung der Kreativwirtschaft im-
mer zu Schutzlücken führt. So ist in letzter Zeit 
der Ausschluss von Tätigkeiten sanktioniert wor-
den40,  bei denen neben künstlerischen die hand-
werklichen oder veraltenden Tätigkeitselemente 
überwiegen. 

34 Vgl. Eckhard Bloch, Neue Mitglieder in der GKV und Wettbewerb um Mitglieder, in: Karl-Jürgen Bieback (Hrsg.), Neue Mitgliedschaft in 
der Sozialversicherung, 2010, S. 191ff. Zum Beitragsstau der Rückkehrer BT-Drs. 16 -10991.

35 BVerfGE 84, 239.
36 Dahingestellt BVerfGE 3. Kammer des 1. Senats v. 26.6.2007 – 1 BvR 2204/00 - BVerfGK 11, 352 (355/6) = SGb 2008, 476, 478 Rz. 34/35 

(mit zustimmender Anmerkung Temming, SGb 2008, S. 480 f.) und BVerfG 2. Kammer 1. Senat v. 11.9.2008 NZS 2009, 379. 
37 BSG 12.10.2000 - B 12 RA 2/99 R - SozR 3-2600 § 2 Nr 5; Rz: 23; Anne Körner, Das strukturelle Vollzugsdefi zit in der gesetzlichen Renten-

versicherung als Verfassungsproblem, 2011.
38 So die Lösung in der Schweiz und den Niederlanden Stefan Greß/Anke Walendzik/Jürgen Wasem, Auswirkungen des GKV-Wettbewerbs-

stärkungsgesetzes auf Nichtversicherung im deutschen Krankenversicherungssystem, Expertise für die Hans-Böckler-Stiftung, 2008, S. 22ff.
39 Enquêtekommission Fn. 16, S. 234ff., 297ff.
40 BSG v. 10.3.2011 – B 3 KS 4/10 R; LSG Halle 27.1.2011 – L 1 R 226/07; LSG Potsdam 30.6.2010 – L 9 KR 578/07 alle Juris (Modedesigner); 

LSG Stuttgart 22.3.2010 – L 11 KR 5550/08 Juris (Fotograf); BSG-Urteil vom 24. Juni 1998, AZ: B 3 KR 10/97 R Juris (Kunsthistoriker als 
Ausstellungsorganisator).
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Für die Frage, welches Einkommen der Beitragser-
hebung zu Grunde zu legen ist, kennt das SGB V 
(und ähnlich das SGB VI) eine ausgeprägte Zwei-
teilung. Bei versicherungspfl ichtigen abhängig 
Beschäftigten werden die Beiträge traditionell nur 
vom Lohneinkommen (dem Arbeitsentgelt i.  S. 
des § 14 SGB IV) erhoben; allein die Höhe dieses 
Entgelts bestimmt in der GKV auch die Versiche-
rungspfl icht (§ 223 Abs. 3 i. V. m. § 6 Abs. 7 SGB 
V). Bei freiwillig versicherten Selbstständigen ist 
dagegen die „gesamte wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit“ zu berücksichtigen (§ 240 SGB V).41 

Durchbrochen wurde diese Dichotomie erstmals 
bei der Krankenversicherung der Rentner, die 
auch „der Rente vergleichbare Einkommen“ ein-
bezieht, wobei die Rentner den vollen Beitrags-
satz allein tragen müssen (§ 226 Abs. 1 S. 1 SGB 
V).42 Auch in anderen Fällen wird der Beitrag 
nach dem gesamten Einkommen bemessen (vgl. 
§§ 232a, 235 und 236 SGB V; § 166 SGB VI). 
BVerfG43 und BSG44 haben diese Erweiterung der 
Beitragsbemessungsgrundlage und die alleinige 
Beitragstragung mehrfach für verfassungskonform 
gehalten und u. a. auch durch das Leistungsfähig-
keits prinzip gerechtfertigt, das der Beitragserhe-
bung in der GKV zu Grunde liegt.

Der Gesetzgeber hat also einen großen Spiel-
raum bei der Festlegung des beitragspfl ichtigen 
Einkommens. Anders als in der GRV45 steht in der 
GKV im Zentrum die gleiche Versorgung Aller bei 

der Behandlung und Prävention und nicht der 
Einkommensersatz bei Krankheit.46 Die GKV ist 
also nicht einmal der „Systemlogik“ (Art. 3 GG)47 
unterworfen, wonach nur jenes Einkommen bei-
tragspfl ichtig sein sollte, das auch später ersetzt 
werden soll. Heranzuziehen ist auf jeden Fall das 
ganze Erwerbseinkommen, wobei die Einkünfte 
aus Verwertungsrechten dazu zu zählen sind, evtl. 
zusätzlich die Einkünfte aus Kapitalvermögen oder 
alle zu versteuernden Einkünfte im Sinne des Ein-
kommensteuerrechts, jeweils als Netto- oder Brut-
togrößen.48 Auch die Beitragsbemessungsgrenze 
steht zur gesetzgeberischen Disposition.49

Die Frage, ob – etwa analog der KSV – ein Teil 
des Beitrags der Selbstständigen von Dritten getra-
gen wird, hängt von zwei grundlegenden Bewer-
tungen ab, (1) wie sozialpolitisch dringend dies ist 
und (2) ist – unter dem Aspekt der Gleichbehand-
lung – der Beitragsanteil der Arbeitgeber fremdnüt-
zig oder von den Arbeitnehmern erwirtschaftet.50 

Ähnlich ist die Frage zu stellen, ob man in 
der GKV an dem „Mindestbeitrag“ festhalten will, 
den jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer über die Geringfügigkeitsgrenze oder die 
 unständig Beschäftigten über die Pauschalierung 
(§ 232 SGB V) und höher die Selbstständigen 
(§ 240 Abs. 4 SGB V) zu tragen haben. Die Ant-
wort hängt vor allem davon ab, wie stark man die 
Umverteilung nach Leistungsfähigkeit innerhalb 
der GKV betonen will. 

4.  Grundlage für die Beitragspfl icht: 

 Die Bestimmung des beitragspfl ichtigen Einkommens

41 Einheitliche Grundsätze… v. 27.10.2008, zuletzt geändert am 6.5.2010 unter: 
 www.gkv-spitzenverband.de/upload/Grundsätze_Beitragsbemessung_Freiwillige_06052010_13601.pdf
42 Vgl. hierzu BSG SozR 2200 § 180 Nr. 23 und BVerfGE 79, 223; Karl Peters, Fragen zu einer Verbreiterung der Beitragsbemessungsgrund-

lage in der GKV, in: Festschrift 50 Jahre Bundessozialgericht, 2004, S. 459.
43 BVerfGE 102, 68 (92); 79, 223 (237). Bestätigt BVerfG 1. Senat 2. Kammer 7.4.2008 – 1 BvR 1924/07, SozR 4-2500 § 229 Nr 5 und BVerfG 

1. Senat 3. Kammer 28.9.2010 – 1 BvR 1660/08, NZS 2011, 539.
44 BSG SozR 3-2500 § 229 Nr. 8, S. 41 m.w.N., S. 48; BSG SozR 2200 § 180 Nr. 23 S. 83 und Nr. 25 S. 92; BSG vom 18.12.1984, SGb 1986, 23ff.
45 Zu ihr Uwe Fachinger/Anna Frankus, Sozialpolitische Probleme bei der Eingliederung von Selbstständigen in die gesetzliche Rentenver-

sicherung, Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), WISO Diskurs Februar 2011, S. 29 - 32.
46 Vier Prozent aller Leistungen BMAS, Sozialbericht 2009, S. 267.
47 Seit BVerfGE 125, 175-260 (Regelsatz) ein wichtiger verfassungsrechtlicher Aspekt.
48 Uwe Fachinger/Anna Frankus Fn. 45, S. 30/31.
49 Karl-Jürgen Bieback, Sozial- und verfassungsrechtliche Aspekte der Bürgerversicherung, 2005, 129ff., 157f.
50 Letzteres bejaht BVerfGE 69, 272, 302. Ebenso Franz Ruland, Grundprinzipien des Rentenversicherungsrechts, in ders. (Hrsg.), Hand-

buch der gesetzlichen Rentenversicherung, 1990, 481ff., 492f.; Bertram Schulin, in: ders., HS-KV § 6 Rdnr. 90; Dieter Brümmerhoff, 
Äquivalenzprinzip versus Solidaritätsprinzip in der GKV, in: Karl-Heinrich Hansmeier (Hrsg.), Finanzierungsprobleme der sozialen Siche-
rung II, 1991, S. 177ff., 195/6.
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Da Selbstständige in der GKV, GRV und UV schon 
lange versichert sind, sind an sich nicht nur das 
Beitragsrecht, sondern auch das Leistungsrecht 
durch Gesetz und Rechtsprechung an die Be-
sonderheiten Selbstständiger angepasst worden. 
Dennoch gibt es im Detail erstaunliche Lücken, 
da Muster der Regelungen immer noch die Bedar-
fe der abhängig Beschäftigten sind. Wie unsicher 
hier Gesetzgeber und Rechtsprechung sind, lässt 
sich am Beispiel des Kg verdeutlichen. Sind 
 Selbstständige „normale“ Pfl ichtmitglieder, müss-
te eine für Alle gleich angemessene Absicherung 
gefunden werden, von der nur bei besonderen 
sozio-ökonomischen Lagen Ausnahmen gerecht-
fertigt wären (Gebot der Gleichbehandlung, Art. 
3 GG).

5.1 Keine Regelleistung und kein 
 Regelbeitrag

Bis Ende 2008 hatten freiwillig versicherte Selbst-
ständige einen Anspruch auf Krankengeld ab dem 
ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit, wofür sie aber 
einen per Satzung erhöhten Beitragssatz zahlen 
mussten, da Normalversicherte für die ersten 
sechs Wochen statt Kg Lohnfortzahlung vom Ar-
beitgeber erhielten (§§ 44 Abs. 2, 241, 242 SGB V 
a. F.). Die Satzung konnte das Kg auch entfallen 
lassen, was Abschläge vom Beitragssatz zur Folge 
hatte (§ 243 SGB V a. F.); sie konnte auch für un-
ständig Beschäftigte eine Sonderregelung der Be-
messungsgrundlage enthalten, da sie sonst oft 
nicht die Voraussetzung eines Monats mit abge-

rechnetem beitragspfl ichtigem Entgelt erfüllten 
(§ 47 Abs. 3 SGB V a.F.). Diese Regelung ging von 
der grundsätzlich gleichen Sicherung auch der 
selbstständig und unständig Beschäftigten aus, 
wobei allerdings die Möglichkeit, in der Satzung 
den Kg-Anspruch auszuschließen, diese Ent-
scheidung wieder relativiert.

Mit dem GKV-WSG hatten Selbstständige 
und unständig Beschäftigte seit dem 1.1.2009 
keinen Anspruch auf Kg (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 und 
Nr. 351), es sei denn, sie sicherten ihn über einen 
Wahltarif nach § 53 Abs. 6 SGB V ab. Gerechtfer-
tigt wurde dies damit, die Wahlfreiheit vor allem 
der freiwillig versicherten Selbstständigen zu er-
höhen.52 Das führte aber z. T. zu sehr hohen Zu-
satzprämien, so dass die Regelung wieder geän-
dert wurde. Nunmehr haben Selbstständige und 
unständig Beschäftigte ab dem 1.8.2009 zwar 
weiterhin keinen Anspruch auf Kg. Aber sie kön-
nen eine Mitgliedschaft mit Anspruch auf Kg ab 
der siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit wählen 
(§ 44 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 SGB V). Selbstständige 
und unständig Beschäftigte können weiterhin 
über Wahltarif und Zusatzbeitrag (§ 53 Abs. 6 
SGB V) den früheren Beginn des Kg absichern 
(§§ 53 Abs. 8 Satz 2/175 Abs. 4 Satz 5 SGB V). In 
seiner Stellungnahme zu dieser Regelung kriti-
sierte der Bundesrat zu Recht, dass damit die 
 unständig und kurzfristig Beschäftigten weiter-
hin nicht adäquat abgesichert seien, und er be-
fürwortet eine Rückkehr zur Regelung vor 2009 
allerdings ohne die Ausschlussmöglichkeit durch 
Satzung.53 

5. Anpassung des Leistungsrechts: Beispiel Krankengeld (Kg)

51 Personen ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung hatten keinen Anspruch auf Kg und Entgeltfortzahlung erst nach einer Beschäftigungs-
dauer von vier Wochen (§ 3 Abs. 3 EntgfG).

52 BT-Drs. 16/3100 S. 107, 109 und 165.
53 BT-Drs. 16/12677 S. 12/13.
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Dieses Hin und Her zeigt, dass der Gesetz-
geber noch keine klare Haltung dazu gefunden 
hat, weshalb er die Selbstständigen und auch die 
Unständigen nicht als normale Versicherte mit 
normalen Sicherungsbedarfen betrachtet. Das Ar-
gument zum GKV-WSG54, die Herausnahme der 
Selbstständigen sei sinnvoll, denn „viele“ hätten 
kein Interesse an Kg, da der Betrieb auch ohne 
sie liefe, ersetzt eine solide Begründung über den 
Bedarf durch eine Behauptung. Für Soloselbst-
ständige, die mittlerweile mehr als die Hälfte aller 
Selbstständigen ausmachen55, dürfte diese Be-
hauptung kaum zutreffen. 

Schwieriger gestaltet sich die Absicherung 
der unständig Beschäftigten. Hier würde nur eine 
Berechnung des Kg auf dem Durchschnittsver-
dienst eines Jahres helfen, die aber nur für Selbst-
ständige gilt (§ 47 Abs. 4 S. 2 SGB V). Und dieser 
Bezug kollidiert, wie im nächsten Abschnitt an-
gesprochen wird, zudem mit dem Prinzip, Kg sol-
le nur den zukünftig ausgefallenen Lohn ersetzen, 
wofür sicherlich der beste Indikator die Situation 
kurz vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ist. Nur 
das wiederum ist ein Prinzip, das sich am konti-
nuierlichen „Normalarbeitsverhältnis“ orientiert. 
Werden unständig Beschäftigte in der Zeit ihrer 
„Nichtbeschäftigung“ arbeitsunfähig krank, ha-
ben sie keinen Anspruch auf Kg, obwohl die aus-
gefallene Zeit eine Zeit der Arbeit sein kann (Vor-
bereitung neuer Projekte, Erweiterung des Reper-
toires etc.).

5.2 Welches Regelentgelt wird zu Grunde  
 gelegt?

§ 47 Abs. 4 S. 2 SGB V bestimmt bei allen Versi-
cherten, die nicht Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer sind, als Regelentgelt, nach dem sich der 
Prozentsatz des Krankengelds richtet, als „den 
 kalendertäglichen Betrag, der zuletzt vor Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit für die Beitragsbemessung 
aus Arbeitseinkommen maßgebend war“. Aus 
dem Verweis auf § 15 SGB IV schließt das BSG zu 
Recht, dabei sei auf das Kalenderjahr (geteilt 
durch 365) abzustellen56. Zugleich legt das BSG57 
diese Regelung restriktiv dahin aus, sie sei nur 
eine widerlegbare Vermutung; würde während 
der zukünftigen Arbeitsunfähigkeit das Einkom-
men des letzten Steuerjahres nachweislich nicht 
erzielt werden, müsse nur dies nach dem „Ent-
geltausfallprinzip“ ersetzt werden. Zu Recht wird 
daran kritisiert58, dass die Formulierung des § 47 
Abs. 4 S. 2 SGB V keine Anhaltspunkte für eine 
„widerlegbare Vermutung“ gäbe und Praxis und 
BSG bisher diese Korrektur nie zu Gunsten der 
Versicherten angewandt hätten. 

Auch hier schlägt wieder die Unsicherheit 
und Flexibilität der Arbeits- und Einkommens-
situation der Selbstständigen auf ihre soziale 
 Sicherung durch. Die vom Gesetz angesteuerte 
Pauschalierung und Typisierung des Bedarfs und 
seiner Deckung wird wieder zurückgenommen. 
Werden Selbstständige zu normalen Versicherten, 
muss auch in dieser Hinsicht die Unsicherheit 
kompensiert, zumindest aber über langfristige 
Durchschnittsparameter und unwiderlegliche 
Vermutungen geglättet werden.

54 BT-Drs. 16/3100 S. 109.
55 Andreas Koch u.a., Soloselbständigkeit in Deutschland, Friedrich-Ebert-Stiftung 2011, S. 13.
56 BSG SozR 4-2500 § 47 Nr 10 Rz. 17ff.; BSG 6.11.2008 – B 1 KR 8/08 R – USK 2008-128, Juris Rz. 12ff.
57 Zuletzt BSG 1. Senat Beschluss v. 10.5.2010 – B 1 KR 144/09 B – Juris Rz. . Grundlegend BSGE 92, 260 = SozR 4-2500 § 47 Nr 1 Rz. 6ff.
58 SG Reutlingen 24.6.2010 – 14 KR 3892/09.
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Der unsichere Status der Beschäftigten der Krea-
tivwirtschaft, der beliebige Wechsel zwischen ab-
hängiger und selbstständiger Beschäftigung, die 
projektbezogene Beschäftigung und die niedri-
gen, unsicheren sowie unständigen Entgelte ma-
chen es notwendig, sie in ein universelles System 
der sozialen Krankenversicherung einzubeziehen, 
das gerade die großen Einkommensunterschiede 
und -diskontinuitäten ausgleicht. Das ist nur die 
GKV, nicht aber die PKV.

Grundlage der Beitragsbemessung müssten 
allgemeine, pauschalierte Bezugsgrößen auf Jah-
resbasis sein, um Diskontinuitäten auszugleichen. 
Ein hinreichender Schutz lässt sich nur durch 

eine Abschaffung der Geringfügigkeitsgrenze 
 erreichen. Eine adäquate Beitragsfi nanzierung 
müsste alle steuerpfl ichtigen Einkommen zu Grun-
de legen. Durch seine organisatorische Selbst-
ständigkeit und spezielle, zweckgebundene Fi-
nanzierung wäre diese Lösung immer noch hin-
reichend von einer Finanzierung allgemeiner 
Staatsaufgaben durch Steuern unterschieden.59

Der Versicherungsschutz müsste zwingend 
den Einkommensausfall umfassen und das Kran-
kengeld müsste auf der Basis allgemeiner, pau-
schalierter Bezugsgrößen auf Jahresbasis berech-
net werden.

6. Zusammenfassung

59 Dazu Jan-Erik Schenkel, Sozialversicherung und Grundgesetz, 2008: 142 - 161.
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Die vorliegende Expertise baut auf der von Fachin-
ger/Frankus (2011) erstellten Studie zu den sozial-
politischen Problemen der Eingliederung von 
Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversiche-
rung auf und konkretisiert diese hinsichtlich der 
Situation der Soloselbstständigen in der Kreativ-
wirtschaft.

Im Folgenden wird als Basis für die Erörte-
rungen der Problematik einer Rentenversiche-
rung für Soloselbstständige in der Kreativwirt-
schaft zunächst eine kurze Skizze zur gegenwärti-
gen Situation gezeichnet. Dies dient u. a. dazu, 
den Personenkreis einzugrenzen und einige 
grundlegende Aspekte zu behandeln. Darauf auf-
bauend wird die Problematik – getrennt nach der 
Finanzierung und der Leistung einer Altersvor-
sorge – konkretisiert.

1. Vorbemerkung
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Zur Beschreibung des Status quo der Rentenver-
sicherung für Soloselbstständige in der Kreativ-
wirtschaft ist zunächst zu klären, welcher Perso-
nenkreis hierzu zu zählen ist.60 Zur Eingrenzung 
ist dazu als ein erster Schritt erforderlich, die 
 Kreativwirtschaft näher zu bestimmen. Gemäß 
der Abgrenzung von Bandemer gehören die fol-
genden Wirtschaftsbereiche bzw. Märkte zur 
 Kreativwirtschaft:61

– Buchmarkt;
– Filmwirtschaft;
– Designwirtschaft;
– Werbemarkt;
– Architekturmarkt;
– Pressemarkt;
– Software/Games-Industrie;
– Rundfunkwirtschaft;
– Musikwirtschaft;
– Kunstmarkt;
– Markt für darstellende Künste.
Betrachtet man den Status quo zur Alterssiche-
rung von Soloselbstständigen in den genannten 
Bereichen62, so ist dieser als heterogen zu bezeich-
nen. Die folgenden Beispiele verdeutlichen dies: 
– Künstlerinnen und Künstler bzw. Publizistin-

nen und Publizisten, die u. a. dem Buchmarkt, 
Pressemarkt, Kunstmarkt oder Markt für dar-
stellende Künstler zugerechnet werden können, 
sind prinzipiell in der GRV versicherungspfl ich-
tig63, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.64 

– Architektinnen und Architekten, die vor allem 
dem Architekturmarkt zuzurechnen sind, sind 
in einem der berufsständischen Versorgungs-
werke der Architekten pfl ichtversichert.65

– Selbstständig Tätige ohne Versicherungspfl icht 
in einem Alterssicherungssystem, die in jedem 
der Teilbereiche der Kreativwirtschaft erwerbs-
tätig sein können.

Vor dem Hintergrund dieser komplexen Struktur 
beziehen sich die folgenden Ausführungen auf 
die Situation des letztgenannten Personenkreises, 
da dieser hinsichtlich einer Altersvorsorge insbe-
sondere aus sozial- und verteilungspolitischer 
Sicht besondere Probleme aufwirft. 

Bevor hierauf jedoch näher eingegangen 
wird, sei vorab Folgendes angemerkt:

Oft wird die gesetzliche Rentenversicherung 
(GRV) im negativen wie im positiven Sinne als 
Referenz für ein Altersvorsorgesystem herangezo-
gen. Dabei wird allerdings in der Regel übersehen, 
dass die GRV ein heterogenes soziales Sicherungs-
system darstellt. Hinsichtlich der Leistungen, die 
von der alternativen Absicherung erbracht wer-
den sollen, ist daher zu konstatieren, dass  – falls 
es ein Analogon zur GRV sein soll – die GRV nicht 
nur das Risiko der Langlebigkeit absichert, son-
dern auch eine Hinterbliebenenabsicherung ein-
schließt sowie das materielle Risiko einer Erwerbs-
minderung und das der medizinischen Rehabili-
tation umfasst.66 Dies hat zur Folge, dass die 

2. Status quo

60 Siehe hierzu ausführlich Bieback 2011. 
61 Bandemer et al. 2010: 6: Für eine alternative Defi nition, die allerdings weniger konkret ist, siehe beispielsweise Europäische Kommission 

2003: 6; vergleiche auch Söndermann et al. 2009a sowie Söndermann et al. 2009b. 
62 Siehe grundsätzlich hierzu die Übersichten in Fachinger/Frankus 2011: 19, sowie Künemund et al. 2010: 329. 
63 § 2 Nr. 5 SGB VI.
64 Siehe für eine nicht abschließende Aufzählung beispielsweise Künstlersozialkasse 2011a. 
65 Siehe für einen allgemeinen Überblick Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. 2008. 
66 Selbst die Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme beachtet die letztgenannte Leistung nicht; 

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2003: 122. Siehe zu den drei erstgenannten Risiken beispielsweise Künzler 
2011 sowie zur Rehabilitation Reimann 2011. Weiterhin werden die Berechnungen einer sogenannten internen Rendite oder einer im-
pliziten Steuer in der Regel ausschließlich auf die Renten bezogen – nicht jedoch auf die anderen abgesicherten Risiken; vgl. beispiels-
weise Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2006: 264ff. 
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Finanzierung durch Beitragszahlungen und Bun-
deszuschüsse zur Deckung dieser Ausgaben ent-
sprechend höher ausfällt, als dies zur alleinigen 
Finanzierung einer materiellen Absicherung der 
Langlebigkeit notwendig wäre.67

Die folgenden Ausführungen konzentrieren 
sich gemäß der Themenstellung allerdings aus-
schließlich auf die Altersvorsorge, d. h. die mate-
rielle Absicherung der Langlebigkeit nach einer 
altersbedingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit. 
Dies bedeutet aber auch, dass es hier nicht nur 
um die Akkumulation eines Vermögensbestandes 
geht, sondern dass ein lebenslanger stetiger Mit-
telzufl uss zu gewährleisten ist. Dabei wären u. a. 
zwei Aspekte zu unterscheiden:68 
(1) Existenzsicherung bzw. Armutsvermeidung/   

-behebung
 In Deutschland wird dieser Aspekt durch die 

Regelungen des SGB XII, viertes Kapitel (§§ 41ff. 
SGB XII), beachtet. Im Prinzip enthält, bis auf 
die Beamtenversorgung, kein anderes Altersvor-
sorgesystem Regelungen zur Armutsvermeidung. 

(2) Lebensstandardsicherung 
 Dieses Ziel soll in Deutschland in der Regel 

durch die gesetzlichen Regelsicherungssyste-
me in Kombination mit einer betrieblichen 
und privaten Altersvorsorge umgesetzt wer-
den.69 Dazu müssen entsprechende Ansprüche 
prinzipiell durch Beitrags- bzw. Prämienzahlun-
gen erworben werden. Für die Höhe der An-
sprüche ist dabei je nach Absicherungssystem 
die Höhe der Bemessungsgrundlage bzw. der 
 gezahlten Prämien sowie die Dauer der Versi-
cherung bzw. der Prämienzahlungen relevant.70 

Selbstständig Tätige ohne Versicherungspfl icht 
in einem Alterssicherungssystem haben selbst-
ständig über ihre Altersvorsorge zu entscheiden 
und können diese prinzipiell nach ihren jewei-
ligen Gegebenheiten ausgestalten.71 Allerdings 
besteht für sie nicht die Möglichkeit, mit Ausnah-
me der freiwilligen Versicherung in der GRV, sich 
in  einem Regelsicherungssystem abzusichern. 
Sie haben aber seit 2005 die Möglichkeit, steuer-
lich begünstigt eine kapitalgedeckte Altersversor-
gung als Basisrente aufzubauen.72 Dies wurde 
analog zur Förderungen der privaten Altersvor-
sorge von abhängig Beschäftigten durch das Al-
tersvermögensgesetz73 eingerichtet, da die selbst-
ständig Erwerbstätigen – soweit keine Versiche-
rungspfl icht z. B. in der GRV vorliegt – von dieser 
Regelung ausgeschlossen sind. Es wurde ver-
sucht, diese  Altersvorsorgeform analog zur GRV 
zu gestalten74 und die steuerliche Förderung an 
spezifi sche Bedingungen geknüpft. Dies betrifft 
insbesondere das sogenannte Kapitalwahl-
recht – eine Über tragbarkeit, Beleihbarkeit, Ver-
äußer barkeit, Kapitalisierbarkeit und Vererbbar-
keit der gemäß § 10 Ab. 1 Nr. 2 lit. b EStG ge-
förderten Altersvorsorgeprodukten ist nicht 
 möglich. 

Trotz der prinzipiell relativ großen Freiheit, 
die die Soloselbstständigen in der Kreativwirt-
schaft bei der Ausgestaltung der eigenen Alters-
vorsorge haben, ist für den derzeitigen Zustand 
insgesamt zu konstatieren, dass sie prinzipiell 
nicht in das soziale Sicherungssystem der Alters-
vorsorge integriert sind und die soziale Absiche-
rung den Besonderheiten der Berufsbilder der So-

67 Auch dieser Sachverhalt wird in der Regel in der öffentlichen, aber auch wissenschaftlichen Diskussion wenig beachtet.
68 Siehe ausführlicher hierzu u. a. Betzelt/Fachinger 2004: 329ff.; Betzelt 2004: 36ff.; Fachinger/Frankus 2004; Fachinger et al. 2004 sowie 

Fachinger et al. 2008. 
69 Fachinger 2011b mit zahlreichen Verweisen. 
70 Fachinger/Frankus 2011: 42. 
71 Hierzu gehört insbesondere die je spezifi sche fi nanzielle Situation. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass gegebenen-

falls aufgrund von beispielsweise gesundheitlichen Einschränkungen bestimmte Formen der Altersvorsorge gar nicht oder nur zu höhe-
ren Beitrags- bzw. Prämienzahlungen genutzt werden können. In privaten Absicherungsformen sind die Möglichkeiten des sozialen 
Ausgleichs stark eingeschränkt. Allerdings können beispielsweise die Beitrags- bzw. Prämienzahlungen auf die jeweilige Einkommens-
situation z. T. abgestimmt und beispielsweise statt eines monatlichen Beitrags eine entsprechende Zahlung am Jahresende vereinbart 
werden. 

72 § 10 Abs. 1 Nr. 2 lit. b Einkommensteuergesetz (EStG); siehe auch kurz Wernsmann 2011: 1043f.
73 Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Altersver-

mögensgesetz – AVmG), BGBl. Teil I Nr. 31, S. 1310 - 1343.
74 Wernsmann 2011: 1044.
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loselbstständigen in der Kreativwirtschaft nicht 
gerecht wird.75 
Dies liegt u. a. an den folgenden Problemen:76

– Unregelmäßige Arbeitszeiten
 Wären beispielsweise die soloselbstständigen 

Künstlerinnen und Künstler oder Publizistin-
nen und Publizisten  regelmäßig künstlerisch 
oder publizistisch erwerbstätig, wären sie gemäß 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Künstlersozialversicherungsge-
setz (KSVG)77 in der GRV versicherungspfl ichtig, 
da die Tätigkeit erwerbsmäßig und nicht nur 
vorübergehend ausgeübt werden muss.

– Sehr hohe Einkommensschwankungen78

 Dies führt in Kombination mit den im Durch-
schnitt niedrigen Einkommen dazu, dass eine 
Versicherungspfl icht gegebenenfalls nicht vor-
liegt, da die Geringfügigkeitsgrenze (§ 8 SGB 
IV) auf Monate bezogen regelmäßig nicht über-
schritten wird.79 Es wird hier auf die Regelmä-
ßigkeit des Einkommensbezugs und nicht auf 
eine durchschnittliche Höhe z. B. innerhalb 
 eines Jahres abgestellt. 

– Befristete Beschäftigungs- bzw. Erwerbstätig-
keitsverhältnisse80

 Diese können z. B. aufgrund der tageweisen Be-
trachtung im Bereich der Künstlersozialversi-
cherung zum Ausschluss aus der Versiche-
rungspfl icht führen bzw. keine Versicherungs-
pfl icht bedingen. Bei unständig Beschäftigten 
(Bosien/Roßbach 2011: 416 sowie § 163 Abs. I 

SGB VI) wird unabhängig von der Beschäfti-
gungsdauer das innerhalb eines Monats erziel-
te Arbeitsentgelt als Bemessung herangezogen. 

– Parallele Beschäftigungs- bzw. Erwerbstätig-
keitsverhältnisse81

 Zur Illustration dieser Problematik sei darauf 
hingewiesen, dass beispielsweise eine versiche-
rungspfl ichtige Teilzeittätigkeit, die neben der 
selbstständigen Erwerbstätigkeit in der Kreativ-
wirtschaft ausgeübt wird, zwar eine Altersvor-
sorge in der GRV bedeutet – mit den entspre-
chenden potenziell vorhandenen Möglichkei-
ten einer betrieblichen und privaten Zusatz-
vorsorge – allerdings auf Basis der geringen 
Einkommen aus der versicherungspfl ichtigen 
Tätigkeit auch geringe Rentenanwartschaften 
erworben werden.82 

– Internationalisierung
 Die Internationalisierung der Erwerbstätigkeit 

führt gegebenenfalls zu einer aus befristeten 
Beschäftigungs- bzw. Erwerbstätigkeitsverhält-
nissen entstehenden identischen Problematik.

Neben der insbesondere sozialrechtlichen Proble-
matik der adäquaten Erfassung bzw. Defi nition 
des Personenkreises ergeben sich aus den aufge-
führten Aspekten der Erwerbstätigkeit weitere 
Schwierigkeiten hinsichtlich der konkreten Aus-
gestaltung der Finanzierung sowie der Leistung 
einer Rentenversicherung für Soloselbstständige 
in der Kreativwirtschaft. 

75 Siehe hierzu die pointierte Darstellung von Wanka 2011. Zur Illustration der Problematik verwendet sie das Beispiel eines freien Schau-
spielers. Einen Überblick geben auch Helmenstein et al. 2004. Dass der Status quo von politischer und wissenschaftlicher Seite verkannt 
wird, zeigen beispielhaft die Ausführungen der sogenannten „Rürup“-Kommission: „… Hinsichtlich der Selbstständigen ist zu beachten, 
dass hier oftmals bereits eine freiwillige oder obligatorische Mitgliedschaft in der Gesetzlichen Rentenversicherung besteht. In den übrigen 
Fällen dominieren in der Regel kapitalgedeckte Vorsorgeformen. Diese durch die umlagefi nanzierte Rentenversicherung zu ersetzen, trägt 
nicht zur Verbesserung der fi nanziellen Nachhaltigkeit bei. In der Abwägung hält die Kommission diese Gründe für gravierender als die 
unter dem Aspekt der Gleichbehandlung möglicherweise gerechtfertigte Einbeziehung der Selbstständigen in den Solidarausgleich der 
Gesetzlichen Rentenversicherung. …“, Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2003: 12 [Hervorhebungen vom Autor]. 
Für die nicht pfl ichtversicherten Selbstständigen – im Fall einer potenziellen Schutzbedürftigkeit – wird offen gelassen, welche Art der Vor-
sorge adäquat wäre; Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2003: 31f. Allerdings nimmt die Kommission eindeutig Stel-
lung gegen eine Einbeziehung von Selbstständigen in die GRV; Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2003: 122ff.

76 Siehe hierzu ausführlich die Expertise von Martin Rosemann et al. sowie u. a. Koch et al. 2011; Betzelt/Gottschall 2007; Mundelius 2009; 
Pfaller 2010; Schulze Buschoff 2007; Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2009a; Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie 2009b sowie Deutscher Bundestag 2007. Grundsätzlich u. a. Bührmann/Pongratz 2010. 

77 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2933) geändert worden ist.

78 Haak/Himmelreicher 2006; Eilsberger/Zwick 2008 sowie Haak 2009: 129f.
79 Im KSVG gilt eine andere Regelung bezüglich der Geringfügigkeit; siehe zur Diskussion Bieback 2011.  
80 Schulze Buschoff; Schmidt 2005: 548.
81 Haak 2009: 126. 
82 Einige Beispiele zur Verdeutlichung der sich aus der Parallelität von Erwerbstätigkeitsverhältnissen ergebenden Konsequenzen hinsicht-

lich einer sozialen Absicherung sind in Künstlersozialkasse 2011b enthalten. 
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3.1 Leistung 

Bei der Problematisierung der Leistungsseite ist 
zunächst an den Zielen anzusetzen, die durch die 
Alterssicherung erreicht werden sollen. Im Hin-
blick auf die materielle Situation wären dies vor 
allem:
–  adäquate Höhe, auch im Vergleich zur vorheri-

gen Einkommenssituation; 
–  stetiger Mittelzufl uss, d. h. die Sicherheit für 

eine lebenslange Zahlung von Renten; 
– Anpassung an die Wirtschaftsdynamik (Preis- 

und/oder Lohnindexierung). 

3.1.1 Absicherungsniveau 
 bzw. Einkommensersatzniveau

Hinsichtlich einer adäquaten Höhe ist zu beach-
ten, dass eine Altersvorsorge aus individueller 
Sicht dann sinnvoll ist, wenn diese über eine 
Existenzsicherung hinausgeht, da durch die 
Grundsicherung im Alter gemäß SGB XII prinzi-
piell eine Armutsvermeidung gegeben ist.83 

Sofern das Gesamteinkommen einer Person 
unterhalb des vom SGB XII gewährleisteten Exis-
tenzminimums liegt und die Person auf Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter Anspruch hat, 
erfolgt eine Anrechnung aller Einkünfte und da-
mit auch der Leistungen aus der Altersvorsorge. 
Allerdings sind Vermögensbestände einer zusätz-
lichen Altersvorsorge84 im Prinzip nicht zur Be-
darfsdeckung einzusetzen.85 Grundsätzlich impli-

ziert diese Regelung ein Akzeptanzproblem hin-
sichtlich der Vorsorge – die bei niedriger Sparfä-
higkeit gegebenenfalls vollständig unterbleibt. 

Dementsprechend zielt die Absicherung zu-
mindest aus individueller Sicht auf ein höheres 
Niveau. Es ist zwar bisher nicht eindeutig belegt, 
welche relative oder absolute Höhe der Altersein-
künfte aus individueller Sicht als adäquat ange-
sehen wird86, allerdings deutet vieles darauf hin, 
dass grundsätzlich das bei altersbedingtem Aus-
scheiden aus der Erwerbstätigkeit erreichte Le-
benshaltungsniveau als Ziel angestrebt wird. Dies 
bedeutet prinzipiell, dass u. a. die durch die Auf-
gabe der Erwerbstätigkeit entfallenden Einkünfte 
in der Nacherwerbsphase ersetzt werden müss-
ten. Andernfalls wäre eine Einschränkung der 
Ausgaben i. V. m. einer Änderung der Ausgaben-
struktur durch die Substitution bestimmter Güter 
erforderlich.87 

Neben dem Niveau beim Übergang von der 
Erwerbs- in die Nacherwerbsphase, d. h. der al-
tersbedingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit, ist 
die Aufrechterhaltung dieses Niveaus über die ge-
samte Nacherwerbs- bzw. Altersphase Bestandteil 
des Ziels der Absicherung. Dies kann sich einer-
seits auf die zur Verfügung stehenden materiellen 
Ressourcen beziehen, andererseits kann hierunter 
die Möglichkeit der adäquaten Deckung von Be-
darfen – also die zur Deckung erforderlichen Wa-
ren und Dienstleistungen – verstanden werden. 
Letzteres setzt gegebenenfalls ein sich im Zeit-
ablauf änderndes Niveau der Absicherung voraus. 

3. Probleme der Ausgestaltung einer Rentenversicherung für 

 Soloselbstständige

83 Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ist dies gegebenenfalls anders zu beurteilen, da die Leistungen gemäß SGB XII steuerfi nanziert sind. 
Da Einkommen angerechnet werden, bedeuten Alterseinkommen unterhalb des Existenzminimums eine fi nanzielle Entlastung. 

84 Es bleiben höchstens 50 vH der Regelbedarfsstufe 1 von der vollständigen Anrechnung ausgenommen (§ 82 Abs. 3 SGB XII) – aktuell sind 
dies 182 Euro; Anlage (zu § 28) SGB XII. Anschauliche Beispiele sind zu fi nden in Sozialverband Deuschland e. V. (SoVD) 2009: 34ff.

85 § 90 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII. 
86 Fachinger 2011b: 54 ff.
87 Siehe zum Nachfrageverhalten exemplarisch Fachinger/Erdmann 2010. 
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In der Abbildung 1 sind diese Aspekte zur Ver-
deutlichung der Problematik anhand von fünf 
verschiedenen Konstellationen in stilisierter Form 
dargestellt.

Fall A: Hier ist unterstellt, dass die materielle 
Einkommensposition in der Erwerbsphase auch 
über die gesamte Nacherwerbsphase aufrechter-
halten werden soll.

Fall B: Dies spiegelt in etwa die Situation der 
GRV wider, wie sie nach vollständiger Umsetzung 
der Rentenreformgesetze eintreten wird88, wonach 
die relative Einkommensposition im Vergleich 
zur Erwerbsphase niedriger liegt, allerdings über 
die gesamte Nacherwerbsphase auf dem niedrige-
ren Niveau erhalten bleibt.

Fall C: Es wird unterstellt, dass aus indivi-
dueller Sicht der Bedarf über die Nacherwerbs-
phase u. a. aufgrund des Alterungsprozesses an-
steigt und die zu dessen Deckung erforderlichen 
materiellen Mittel sukzessive zunehmen sollen.89

Fall D: Hier wird davon ausgegangen, dass 
der Bedarf u. a. aufgrund von gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen sowie durch Pfl egebedürftig-
keit überproportional mit dem Alter zunimmt 
und dies durch eine Dynamisierung berücksich-
tigt werden soll.

Fall E: Dies spiegelt die Situation einer le-
benslangen Rente wider, die mit einem nominal 
konstanten Betrag ausgezahlt wird, wodurch sich 
die relative Einkommensposition aufgrund der 
Lohnentwicklung sukzessive verringert.90 

Derzeit ist es unklar, welche der in der 
 Ab bildung 1 dargestellten Profi le außerhalb der 
Regelabsicherungssysteme der GRV bzw. der Be-
amtenversorgung in Deutschland theoretisch 
umsetzbar oder gar empirisch vorzufi nden sind. 
Von daher fehlen den Soloselbstständigen In-
formationen zur Entscheidungsfi ndung hin sicht-
lich einer adäquaten Ausgestaltung der Alters-
vorsorge. 

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 1:

Stilisierte Absicherungsniveaus bezogen auf das verfügbare Einkommen
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88 Zur Zeit erfolgt eine sukzessive Reduzierung des Absicherungsniveaus; Schmähl 2011: 167ff. 
89 Eine derartige Entwicklung erfolgte für die Renten der GRV aufgrund der Rentenreform 1957 bis Mitte der 1970er Jahre durch die Brutto-

anpassung; Faik/Köhler-Rama 2009: 603f.
90 Dieser Fall dürfte sehr häufi g bei Rentenleistungen aus privaten Lebensversicherungen auftreten. Allerdings fehlt es nach wie vor an 

fundierten Längsschnittanalysen zur Entwicklung von individuellen Alterseinkünften. Dieses Profi l gilt zudem auch für die derzeitigen 
Rentenempfängerinnen und -empfänger, da das Leistungsniveau der GRV seit den Rentenreformen sukzessive reduziert wird; siehe z. B. 
Faik/Köhler-Rama 2009: 604ff. 



Friedrich-Ebert-Stiftung
WISO

Diskurs

46

Während das Ziel der Lebensstandardsiche-
rung bzw. der Aufrechterhaltung des Lebenshal-
tungsniveaus in Deutschland bei abhängig Be-
schäftigten durch das Zusammenwirken von drei 
Schichten (staatlich, betrieblich, privat) erreicht 
werden soll91, ist dies bei Soloselbstständigen nicht 
möglich. 

Für Soloselbstständige ist die Einnahmen-
erzielung unmittelbar mit der eigenen Erwerbs-
tätigkeit verknüpft. Im Gegensatz zu den Selbst-
ständigen mit Beschäftigten ist eine Einnahmen-
erzielung durch die Fortführung des eigenen 
(Kleinst-)Unternehmens nach Aufgabe der Er-
werbstätigkeit somit prinzipiell nicht möglich. 
Denkbar wäre allerdings der Verkauf einer Kun-
dendatei oder der Verkauf des Namens als „Mar-
kenzeichen“. Sofern die erhaltene Zahlung hoch 
genug ist, könnte dieses beispielsweise bei einer 
Versicherung in eine lebenslange Rente umge-
wandelt werden.92 Dies gleicht einer Wette mit 
dem Unternehmen auf den Zeitpunkt des Todes: 
Stirbt man früher als zum „erwarteten“ Zeit-
punkt93, „gewinnt“ das Unternehmen – lebt man 
länger, „gewinnt“ der Versicherte.

Mit der altersbedingten Aufgabe der Erwerbs-
tätigkeit entfällt eine relevante Einnahmequelle 
für Soloselbstständige (im Vergleich zu Kleinst-
unternehmern) in der Nacherwerbsphase und sie 
sind in einer zu den abhängig Beschäftigten ver-
gleichbaren Situation, deren Erwerbseinkommen 
zu ersetzen wäre. Während jedoch für den versi-
cherungspfl ichtigen abhängig Beschäftigten eine 
Entscheidung über die Möglichkeit des Einkom-
mensersatzes nicht die Regelsicherung betrifft, er-
gibt sich für einen Soloselbstständigen das Problem 
der adäquaten Ausgestaltung seiner Altersvorsorge 
auch im Hinblick auf die „Regelversorgung“. 

Bei Soloselbstständigen stellt sich daher einer-
seits die Frage, inwieweit die einzelnen Vorsorge-
arten – gegebenenfalls in ihrer Kombination – zu 

einem Ersatz der Einkommen im Alter in adäqua-
ter Höhe beitragen können. So ist u. a. bei unter-
schiedlichen Erwerbstätigkeitsformen, die nicht 
nur in zeitlicher Abfolge nacheinander, sondern 
auch parallel ausgeübt werden können, gegebe-
nenfalls eine unterschiedliche Absicherung ge-
geben. So wäre beispielsweise im Rahmen der 
Ausübung eines sogenannten Minijobs, d. h. bei 
geringfügig entlohnter abhängiger Beschäfti-
gung im Einkommensbereich unterhalb von 
400 Euro94, eine Entscheidung für oder gegen eine 
Versicherung in der GRV zu treffen.95 Dies ist nur 
ein Beispiel für die Problematik, die sich für Solo-
selbstständige aus ihren  potenziell heterogenen 
Erwerbsbiographien im Hinblick auf die Alters-
vorsorge ergeben können.96 

Die Problematik des Absicherungsniveaus 
betrifft aber nicht nur die Höhe beim Ren ten-
übergang97, sondern auch die Höhe der Altersein-
kommen während der gesamten Bezugsphase, 
d. h. der Dynamisierung bzw. Anpassung der Leis-
tungshöhe.98 Es ist allerdings bisher unklar, ob 
und inwieweit die den Soloselbstständigen zur 
Verfügung stehenden Altersvorsorgeprodukte 
diesen Kriterien genügen können. Informationen 
hierzu liegen lediglich für die gesetzliche Renten-
versicherung sowie prinzipiell für die Beamten-
versorgung vor.99 Damit wären lediglich Infor-
mationen über die freiwillige Versicherung in der 
GRV100 zu den beiden genannten Aspekten vor-
handen. 

3.1.2 Sicherheit

Ein weiteres Problem ist die Sicherheit der Vorsor-
geanlagen bzw. der erworbenen Ansprüche. Dies 
betrifft sowohl die Phase des Erwerbs entspre-
chender Ansprüche als auch die Nacherwerbs-
phase. Die Altersvorsorgeprodukte hängen von 
der Entwicklung der Kapital- bzw. Finanzmärkte 

  91 Dabei erfolgt die Umsetzung des Ziels der Lebensstandardsicherung durch eine Orientierung am (Durchschnitts-)Einkommen; siehe 
ausführlich hierzu Fachinger 2011b. 

  92 Dies ist allerdings nicht uneingeschränkt möglich und hängt neben zahlreichen anderen Faktoren von dem Gesundheitszustand des 
Soloselbstständigen ab. 

  93 Dies könnte beispielsweise die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes oder einer Frau sein. 
  94 § 8 und § 8a SGB IV. 
  95 § 5 Abs. 2 SGB VI. 
  96 Eine differenzierte Betrachtung dieser je unterschiedlichen Konstellationen und der diesen zugrundeliegenden Altersvorsorgeformen 

für Soloselbstständige in der Kreativwirtschaft kann hier aufgrund des eingeschränkten Umfangs der Expertise nicht erfolgen und muss 
zukünftigen, darauf aufbauenden Analysen vorbehalten bleiben. 

  97 Zur Problematik siehe Fachinger/Künemund 2009.
  98 Siehe ausführlicher hierzu Fachinger 2011b; Künemund et al. 2011; Künemund et al. 2010; Schmähl 2010.
  99 Fachinger et al. 2010b; Fachinger et al. 2010a; Kröger et al. 2011; Künemund et al. 2011.
100 § 7 SGB VII. 
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ab. Die Verwerfungen – z. T. von im Vergleich zur 
Langfristigkeit einer Altersvorsorge sehr kurzfris-
tiger Natur – lassen eine über mehrere Jahrzehnte 
reichende individuelle Planung als nahezu un-
möglich erscheinen.101 Über einen so großen Zeit-
raum sind selbst die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen als nicht konstant anzusehen – dies be-
trifft sowohl die sozialrechtlichen wie auch die 
steuerrechtlichen Regelungen, denen im Zusam-
menhang mit der Altersvorsorge eine besondere 
Bedeutung zukommt.102

Sofern die Absicherung auf ein entsprechen-
des Niveau des Einkommensersatzes abzielt, erge-
ben sich für Soloselbstständige weitere Probleme. 
So ist bei Prämienzahlungen zur Akkumulation 
von Ansprüchen die Höhe der realen Leistung un-
bestimmt. Sie hängt u. a. von der Summe der ein-
bezahlten Beiträge, aber auch von der während der 
Ansparphase erfolgten Verzinsung ab. Im Gegen-
satz zu den Verträgen gemäß Altersvorsorgevermö-
gensgesetz ist eine Garantie bezüglich der einge-
zahlten Beiträge in nominaler Höhe bei den geför-
derten Maßnahmen nach § 10 EStG nicht vorgese-
hen. Damit ist eine auf ein Absicherungsniveau 
zielende Altersvorsorge prinzipiell nicht möglich. 
Ein Soloselbstständiger hat somit keine Sicherheit 
über das erreichbare Absicherungsniveau – weder 
bezüglich des Zeitpunkts der Aufgabe der Erwerbs-
tätigkeit noch über die Nacherwerbsphase – auf 
der Basis seiner eingezahlten Beiträge. 

3.1.3 Humankapital bzw. ökonomisches Wissen

In diesem Zusammenhang ist auf einen weiteren 
Aspekt zur Problematik der sozialen Absicherung 
von Soloselbstständigen in der Kreativwirtschaft 
hinzuweisen, der relativ wenig Beachtung fi ndet: 
die sogenannte „fi nancial literacy“, d. h. die öko-
nomische Grundbildung bzw. das Finanzwissen, 
das auch zur adäquaten materiellen Altersvorsor-
ge vorhanden sein müsste. Typischerweise setzen 
die Aktivitäten im Bereich der Kreativwirtschaft 

nicht unmittelbar eine wirtschaftliche Kompe-
tenz voraus – im Gegensatz zu Tätigkeiten selbst-
ständiger Erwerbsarbeit im Bereich des Handelns, 
bei denen zur Ausübung ein fi nanzielles Grund-
wissen erforderlich ist103 oder dieses beispielswei-
se im Rahmen der Ausbildung wie beispielsweise 
zum Handwerksmeister vermittelt wird.104 

Hierzu ist auch die Problematik der Geldillu-
sion105 der Individuen zu zählen, die für die Ent-
scheidung einer adäquaten Vorsorgeform und für 
die Wahl eines Anpassungsverfahrens relevant 
ist. In Experimenten von Patinkin zeigte sich bei-
spielsweise106, dass Individuen eine nominale 
 Einkommensreduzierung von zwei Prozent als 
unfair beispielsweise im Vergleich zu einer nomi-
nalen zweiprozentigen Einkommenserhöhung 
bei einer gleichzeitigen Preisniveausteigerung 
von vier Prozent angesehen haben. Im zweiten 
Fall führt die getroffene Entscheidung allerdings 
zu einem sukzessiven Kaufkraftverlust. Sollten In-
dividuen in ihrem Altersvorsorgeverhalten einer 
Geldillusion unterliegen und auf die Wertstabili-
tät des Geldes vertrauen, so würde angesichts 
langfristig wirkender Entscheidungen über die 
Anpassungsmodalitäten das Risiko eines sukzessi-
ven Kaufkraftverlustes und damit eine Reduzie-
rung des Absicherungsniveaus auftreten. Die 
 Geldillusion ist somit insbesondere bei der Ent-
scheidung über die Anpassung der Leistungen 
von hoher Relevanz.

Die Unkenntnis über wirtschaftliche Fakten, 
und insbesondere die Kenntnis über die Funk-
tionsweise von Systemen sozialer Absicherung, 
ist zwar relevant, es ist angesichts der Finanzkri-
sen aber darauf zu verweisen, dass selbst Exper-
tenwissen im Vorfeld und im Umgang mit der-
artigen Krisen relativ bedeutungslos war. Ob und 
in welchem Umfang der Einzelne insbesondere  
in der Nacherwerbsphase davon betroffen war, 
war eher eine Frage des Zufalls, denn das Ergebnis 
von individuellem planerischem Altersvorsorge-
verhalten. Der Einzelne ist gegenüber derartigen 

101 Die Zeitung „Die Welt“ – prinzipiell eine Verfechterin der kapitalgedeckten Altersvorsorge – tituliert einen Artikel mit „Sparer können 
sich auf nichts verlassen (14. August 2011); siehe zu diesen Aspekten ausführlich Viebrok et al. 2004. 

102 Das sogenannte politische Risiko, dass insbesondere für die GRV immer wieder problematisiert wurde, betrifft selbstverständlich auch 
die betriebliche und private Altersvorsorge – so beispielsweise die derzeitige massive steuerliche Förderung von Produkten gemäß 
AVmG; siehe hierzu u. a. Viebrok et al. 2004 oder Schmähl/Oelschläger 2007. 

103 Dies gilt beispielsweise für Steuerberater, Immobilienhändler oder Wohnungsverwalter.
104  Teil III einer Meisterprüfung bezieht sich u. a. auf betriebswirtschaftliche sowie kaufmännische Aspekte.  
105  Siehe zur Geldillusion u. a. Brunnermeier/Julliard 2008; Fehr/Tyran 2007; Heberling 2008; Przybyszewski/Tyszka 2007;  Shafi r et al. 1997 

und Swan 1972.
106  Vgl. Patinkin 1965.
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massiven Verwerfungen des Kapitalmarktes im 
Prinzip machtlos. Ein stetiger Mittelzufl uss dürfte 
in solchen Fällen schwierig zu realisieren sein. 
 Allerdings betrifft dies vor allem die kapitalfun-
dierte (Privat-)Absicherung. Die staatlichen Re-
gelsysteme der sozialen Sicherung in Deutschland 
wurden von den Finanzkrisen aufgrund ihres 
Konstruktionsprinzips der Umlagefi nanzierung 
demgegenüber nicht betroffen. 

Welche materielle Altersvorsorge auch gewählt 
wird, diese setzt prinzipiell eine Finanzierung durch 
die Aufbringung entsprechender Mittel durch den 
soloselbstständig Erwerbstätigen voraus. 

3.2 Finanzierung

Die Problematik der Finanzierung betrifft einer-
seits die Fähigkeit, andererseits die Bereitschaft 
zur materiellen Altersvorsorge. 

3.2.1 Vorsorgefähigkeit 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das 
Einkommen zunächst zur Deckung des täglichen 
Bedarfs verwendet wird – erst oberhalb einer be-
stimmten Einkommensschwelle sind Soloselbst-

ständige daher in der Lage, durch Sparen eine 
entsprechende Altersvorsorge zu betreiben.  

Da durch die Altersvorsorge eine materielle 
Absicherung über einen längeren Zeitraum er-
reicht werden soll, ist der Erwerb von hinreichend 
hohen Anwartschaften – ob im Rahmen eines 
 sozialen Sicherungssystems und/oder einer pri-
vaten Altersvorsorge – erforderlich. Dies setzt 
 einerseits eine entsprechend lange Dauer der Bei-
tragszahlung und entsprechend hohe Beiträge 
voraus. Allerdings kann die Dauer die Höhe in 
 einem gewissen Umfang kompensieren und um-
gekehrt. Wird ein spezifi sches Absicherungsni-
veau angestrebt, so kann dieses in einem relativ 
kurzen Zeitraum durch hohe Beiträge oder aber 
über einen relativ langen Zeitraum durch ver-
gleichsweise niedrige Beiträge erreicht werden. 
Mithilfe der Graphik für die GRV in Abbildung 2 
lässt sich die grundsätzliche Problematik verdeut-
lichen. Eine vergleichbare Darstellung insbeson-
dere für private Altersvorsorgeprodukte ist auf-
grund der unbestimmten Leistungshöhe bei Ren-
tenzugang nicht möglich. 

Für Soloselbstständige in der Kreativwirt-
schaft stellt sich daher die Frage, ob sie prinzipiell 
in der Lage sind, Beiträge über einen entsprechen-
den Zeitraum aufzubringen, die im Resultat eine 
Rente in hinreichender Höhe erbringen.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 2:

Isoquanten der Leistungshöhen der GRV, 2011
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Um die Problematik zu verdeutlichen, sei auf 
das Beispiel einer freiwilligen Versicherung in der 
GRV zurückgegriffen. Würden lediglich 79,60 Euro 
pro Monat als Mindestbeitrag an die GRV abge-
führt, erwirbt man gemäß den Regelungen mit 
Stand 2010 aus dieser Zahlung einen Anspruch 
auf einen monatlichen Rentenbetrag in Höhe 
von 4,08 Euro. Würde der Monatsbeitrag von 
79,60 Euro regelmäßig über einen Zeitraum von 
45 Jahren gezahlt, ergäbe sich somit eine Monats-
rente in Höhe von 183,40 Euro, die beträchtlich 
unterhalb des Regelsatzes der Sozialhilfe gemäß 
SGB XII liegt.107 Insgesamt summieren sich die 
gezahlten Beiträge zu einem nominalen Betrag in 
Höhe von 42.984,00 Euro. 

Eine Lösung für diese Problematik, die sich 
aus niedrigen und zudem unregelmäßig auftre-
tenden Einkommen über einen langen Zeitraum 
ergibt, ist bisher nicht erarbeitet worden.108 Die-
ser Personenkreis verfügt im Prinzip nicht über 
eine adäquate Sparfähigkeit. Die geringe Sparfä-
higkeit könnte aber durch eine Beteiligung Drit-
ter an der Finanzierung kompensiert werden. 
Hier wurden in der Vergangenheit unterschied-
liche Varianten erörtert, ohne dass sich bis dato 
im sozialpolitischen Diskussionsprozess eine Prä-
ferenz ergeben hätte.109

Da die in der Kreativwirtschaft Tätigen einen 
zum Teil sehr engen Bezug zu den Künstlerinnen 
und Künstlern und Publizistinnen und Publizis-
ten aufweisen, wurde beispielsweise ein Finan-
zierungsmodell analog zur Künstlerso zial versi-
che rung vorgeschlagen. Dies würde eine hälftige 
Zahlung der Beiträge durch den Soloselbststän-
digen, eine 30-prozentige Beitragszahlung durch 
den Verwerter (Künstlersozialabgabe) und eine 
20-prozentige Finanzierung aus Steuern bedeuten 
(§ 14 KSVG). Erörtert wurde auch eine anteilige 
Finanzierung durch einen Bundeszuschuss, der 
durch einen Teil des Aufkommens aus der Um-
satzsteuer – dessen Höhe sich an den von den 
 Soloselbstständigen erklärten Umsätzen orien-

tiert – kompensiert werden sollte. Dies würde al-
lerdings eine zusätzliche fi nanzielle Belastung öf-
fentlicher Haushalte bedeuten. 

Es ist allerdings fraglich, ob überhaupt und 
wenn ja, in welchem Umfang, durch derartige 
 Finanzierungsmodelle eine tatsächliche Entlas-
tung erfolgt. Soloselbstständige in der Kreativ-
wirtschaft, die ein Alleinstellungsmerkmal auf-
weisen, mögen die Beitragsbelastung durch ent-
sprechende Preise auf die Auftraggeberinnen und 
Auftraggeber bzw. Endabnehmerinnen und End-
abnehmer abwälzen können. Dies trifft aber nicht 
für alle Soloselbstständigen zu, deren ökonomi-
sche Position in der Regel eine derartige Über-
wälzung nicht zulässt. So könnte beispielsweise 
durch Überwälzungsprozesse (beispielsweise über 
geringere Preise für deren Waren und Dienstleis-
tungen) letztendlich die Belastung doch gänzlich 
von den Soloselbstständigen in der Kreativwirt-
schaft getragen werden müssen.110

In dieser generalisierenden Aussage treffen 
die obigen Ausführungen allerdings nur auf die 
Personen zu, die ausschließlich soloselbstständig 
erwerbstätig in der Kreativwirtschaft sind. Für 
Personen mit paralleler Erwerbstätigkeit oder he-
terogenen Erwerbsbiographien stellt sich diese 
Problematik in Abhängigkeit von ihrer anderen 
Erwerbstätigkeit jeweils anders dar. Hier könnte 
dann auch eine Absicherung entsprechend des 
Mindestbeitrags als ein Element der materiellen 
Absicherung im Alter zu einem adäquaten Absi-
cherungsniveau beitragen.

Ein weiteres Problem in diesem Zusammen-
hang ist die unterschiedliche Belastung bzw. de-
ren Veränderung in Abhängigkeit von der Ein-
kommenshöhe. Bei einkommensproportionalen 
Beiträgen, d. h. bei einer konstanten Beitragssatz-
höhe, nimmt die absolute Belastung, d. h. die Bei-
tragshöhe, sukzessive zu, wie dies in der Abbil-
dung 3 beispielhaft für die GRV für den Bereich 
zwischen 800 Euro und 5.500 Euro dargestellt 
ist.111 Demgegenüber ist die absolute Belastung 

107  Siehe hierzu auch Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2007: 193ff., sowie Schmähl 2011: 169.
108 Siehe für einen Versuch Fachinger/Frankus 2004.
109 Siehe hierzu ausführlicher beispielsweise Fachinger/Frankus 2004.
110 Würden beispielsweise die Auftraggeber entsprechend den Regelungen des KSVG mit zur Finanzierung herangezogen, stellt sich die 

Frage, ob die in der Kreativwirtschaft selbstständig Tätigen über eine hinreichend hohe Verhandlungsmacht verfügen, dies auch „am 
Markt“ durchzusetzen und eine zusätzliche Belastung vermeiden können.

111 Fachinger/Frankus 2011: 32ff.
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bei Festbeträgen von der Einkommenshöhe un-
abhängig, allerdings nimmt die relative Belastung 
mit geringer werdendem Einkommen überpro-
portional zu.112 Für die GRV gilt dies im Einkom-
mensbereich oberhalb der Beitragsbemessungs-
grenze, wie in der Abbildung 3 erkennbar ist.

 
3.2.2 Vorsorgebereitschaft 

Allerdings ist nicht nur die Einkommenssituation 
und damit die Fähigkeit vorzusorgen, sondern 
auch die Bereitschaft zur Vorsorge relevant.113 

Selbst bei hohen Einkommen, d. h. bei einer ent-
sprechenden Vorsorgefähigkeit, erfolgt nicht im-
mer eine entsprechende Vorsorge. 

Dieser Problematik könnte prinzipiell – zu-
mindest nach formal-rechtlichen Gesichtspunk-
ten – durch eine Pfl icht zur Altersvorsorge begeg-
net werden. Die Realität hat aber gezeigt, dass 
Personen einer Versicherungspfl icht nicht unbe-

dingt nachkommen und der fi nanziellen Belas-
tung ausweichen, selbst wenn sie über hinrei-
chend hohe Einkommen verfügen und eine hohe 
Sparquote aufweisen. Ein Grund hierfür sind die 
zur Altersvorsorge alternativen Möglichkeiten der 
Geldverwendung. Hier kann einerseits dem Er-
werb und Konsum anderer Verbrauchs- oder Ge-
brauchsgüter eine höhere Priorität beigemessen 
werden. Andererseits mögen andere Formen der 
Vermögensakkumulation als aus individueller 
Sicht sinnvoller angesehen werden, beispielswei-
se zum Erwerb dauerhafter Konsumgüter. Zudem 
steht die Altersvorsorge in „Konkurrenz“ zu an-
deren Formen der Vermögensakkumulation, die 
gegebenenfalls eine höhere Rendite abwerfen, 
ohne allerdings das Risiko der Langlebigkeit ab-
zusichern. 

Als ein zweiter Grund für eine als nicht ad-
äquat angesehene Vorsorge ist der in der Literatur 
als Minderschätzung zukünftiger Bedürfnisse be-

112 Siehe hierzu ausführlich Fachinger/Frankus 2011: 32f.
113 Siehe z. B. Fachinger 2011a. 

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 3:

Absolute und relative Belastung in der GRV, 2011
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kannte Sachverhalt zu nennen.114 Dies führt dazu, 
dass Personen die eigenen Bedürfnisse und damit 
die Höhe des in der Zukunft erforderlichen Ein-
kommens geringer einschätzen, als die aktuellen 
Bedarfe und daher die Bedeutung der Vorsorge 
unterschätzen. Das ist speziell dann der Fall, 
wenn zwischen dem Ansparen und Entsparen ein 
großer Zeitraum liegt, und betrifft daher beson-
ders die Altersvorsorge und die Pfl egeversiche-
rung; bei der Krankenversicherung ist die Vor-
sorgebereitschaft deutlich höher. 

Eine weitere Problematik stellt die Akzeptanz 
von Altersvorsorgesystemen dar.115 So ist in der 
Vergangenheit durch die massive Polemik insbe-
sondere die GRV als Vorsorgesystem in Misskredit 
gebracht worden.116 Andererseits führen die Fi-
nanzkrisen sowie die internationalen Beispiele 
des Missbrauchs117 zu grundsätzlichen Akzeptanz-
problemen hinsichtlich einer materiellen Vorsor-
ge der Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der im Zusam-
menhang mit der Vorsorgebereitschaft zu beach-
ten und eng mit der Akzeptanz verbunden ist, ist 
der Aspekt des Vertrauens. Speziell bei zeitlich 
hohem Abstand bzw. einer langen Ansparphase 
muss eine Person, die vorsorgen soll, auch Ver-
trauen in die Sicherheit ihrer Vorsorge haben. 
 Allerdings besteht derzeit weder gegenüber den 
privaten Sicherungssystemen, u. a. aufgrund der 
Finanzkrisen, noch gegenüber den staatlichen 
 Sicherungssystemen, u. a. aufgrund der seit der 
Jahrtausendwende ergriffenen Maßnahmen, ein 
entsprechendes Vertrauen. 

3.3 Abschließende Bemerkungen

Als ein wesentlicher Aspekt bezüglich der Weiter-
entwicklung der sozialen Sicherungs systeme 
(Rentenversicherung) für Soloselbstständige sei 
hier auf die Notwendigkeit einer ganzheitlichen 
Sichtweise hingewiesen.118 Es reicht nicht aus, 
den Blick nur auf spezifi sche Gruppen oder Pro-
blembereiche zu fokussieren. Das System der so-
zialen Sicherung in Deutschland ist extrem inter-
dependent, d. h., wenn in einem System eine 
 Veränderung vorgenommen wird, hat das in der 
Regel direkte und indirekte Auswirkungen – u. a. 
über die Verknüpfung der Finanzströme – auf vie-
le andere Bereiche. Wenn an Lösungen gearbeitet 
und über Lösungen diskutiert wird, ist dieser 
komplexe Zusammenhang zu beachten. Als Bei-
spiel kann hier die Einkommensanrechnung von 
Alterseinkünften im Zusammenhang mit der 
Grundsicherung im Alter genannt werden. Selbst 
wenn in der Kreativwirtschaft tätige Soloselbst-
ständige in ein Altersvorsorgesystem integriert 
werden, bedingt deren im Durchschnitt geringe 
Sparfähigkeit entsprechend geringe Altersein-
künfte. Daher steht zu befürchten, dass ein Teil 
dieses Personenkreises im Alter auf die Grundsi-
cherungsleistungen gemäß SGB XII angewiesen 
sein wird. 

Zur Umsetzung mangelt es an konkreten 
Zielvorgaben. Da Begriffe wie Armutsvermeidung, 
Existenzsicherung oder Lebensstandardsicherung 
in der Politik unspezifi sch formuliert werden, gibt 
es recht wenig Orientierung und Handhabe zur 
entsprechenden Weiterentwicklung der sozialen 
Sicherungssysteme für Soloselbstständige. Ohne 
konkrete Zielvorgaben können aber keine zielge-
richteten Maßnahmen vorgeschlagen, diskutiert 
und letztendlich ergriffen werden. 

114 Siehe z. B. Schwarze/Wagner 1990. Dies wird auch als eine hohe Gegenwartspräferenz charakterisiert.
115 Siehe beispielsweise Schmähl 2007; Schmähl 2011: 171f.; Schwarze et al. 2004; Schwarze/Wagner 1990; ausführlicher hierzu Kistler/

Heinecker 2007; Kistler/Widmann 2003. 
116 Ausführlich hierzu Schmähl 2011. 
117 Siehe hierzu u. a. die in Ginn et al. 2009 genannten Beispiele.
118 Der Blick auf die Absicherung in den Sicherungssystemen anderer Staaten – wie Österreich oder Schweden – kann hierbei durchaus 

hilfreich sein; siehe zur schwedischen Situation beispielsweise Bomsdorf 2010.
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